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Gut informiert in die Gründung 

Für Ihre Existenzgründung benötigen Sie fundiertes Wissen aus verschiedenen 
Sachgebieten. Ob Finanzierung, gesetzliche Vorgaben, betriebswirtschaftliche 
Aspekte, steuerliche Anforderungen oder auch die eigene Absicherung – es 
gibt vieles zu beachten.  

Die Volksbanken Raiffeisenbanken möchten Sie bereits im Vorfeld der Grün-
dung unterstützen. In der vorliegenden GründerINFO finden Sie branchenspe-
zifische Zahlen, Daten und Fakten sowie seriöse weiterführende Quellenhin-
weise zu den folgenden Themen:  

● Branche und Markt: Struktur und aktuelle Trends in Ihrer Branche 

● Kalkulation: Errechnung Ihres Umsatzes 

● Zahlen für Existenzgründer: Zahlen für Ihre Planungen 

● Lokales Marktpotenzial: Aussichten eines Gründungsvorhabens in Ihrer 
Region und Standortwahl 

● Marketing: Tipps zur gezielten Marketingarbeit 

● Digitalität: Nutzung der digitalen Kanäle für Ihren Erfolg 

● Recht: Spezifische rechtliche Vorgaben 

● Meilensteine der Gründung: Rechtsformen, Businessplan, offizielle Stel-
len und Fristen 

● Finanzierung und Fördermittel: Finanzierungsmöglichkeiten und Zu-
gang zu Fördermitteln für Gründer 

● Pflichten als Arbeitgeber: Hinweise für Selbstständige mit Angestellten 

● Die eigene Absicherung: Vorsorge für Selbstständige 

● Offizielle Anlaufstellen: Adressen beim Bund, den Bundesländern und 
bei den Kammern 

● Netzwerke und Gründerberatung: Netzwerke und Internetseiten für 
Gründer 

● Fachkontakte und Informationen: Unterstützung von Verbänden und 
Vereinen. 

Die GründerINFOs ermöglichen es Ihnen, sich mit diesen Themen vertraut zu 
machen. Sie erhalten einen Überblick über die anstehenden Aufgaben und fin-
den wichtige Adressen und Ansprechpartner. Auf dieser Grundlage können Sie 
abschätzen, welche Schritte Sie eigenständig vollziehen können und wo Sie 
sich Unterstützung suchen möchten. 

Wir freuen uns, wenn wir Ihnen mit der vorliegenden GründerINFO den Start in 
Ihre Selbstständigkeit erleichtern können. Die Volksbanken Raiffeisenbanken 
sind regional orientierte Genossenschaftsbanken und sehen es als ihre wich-
tigste Aufgabe an, mit den mittelständischen Unternehmern und Freiberuflern 
in ihren Geschäftsgebieten partnerschaftlich zusammenzuarbeiten und ge-
meinsam die jeweils besten Lösungen zu finden. Nehmen Sie gerne Kontakt 
mit uns auf. Wir unterstützen Sie in allen Fragen rund ums Konto, Finanzierung, 
Fördermittel und allen spezifischen Gründungsthemen. 

› INFO 

Nähere Informationen hierzu und die Adresse Ihrer regionalen Volksbank 
Raiffeisenbank finden Sie unter:  
www.vr.de/firmenkunden/unternehmensziele/unternehmen-gruenden.html 

 

https://www.vr.de/firmenkunden/unternehmensziele/unternehmen-gruenden.html
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1 Markt und Branche 

Die Branche auf einen Blick 

Gesundheitsausgaben    rund 474,1 Mrd. EUR 
davon 

Praxen sonstiger medizinischer Berufe*)  rund   21,6 Mrd. EUR 
*) abgesehen von Ärzten und Zahnärzten 

Statistisches Bundesamt, Gesundheitsausgabenrechnung 2023, Zahlen für 2021 

Praxen    rund 49.200 ambulante Physiotherapie- und Massagepraxen 
Deutscher Verband für Physiotherapie (ZVK) 2021 

Marktvolumen    rund 7,2 Mrd. EUR  
GKV-Heilmittel-Schnellinformation, Januar bis Dezember 2021 

Physiotherapeuten     46.154 Physiotherapeuten 
IFB Institut für Freie Berufe 2021 

Praxen*)    31.497 Praxen 

Branchenumsatz    rund 7,7 Mrd. EUR 

Umsatz je Praxis    rund 244.000 EUR 
*) Massage-, Krankengymnastikpraxen, Praxen von medizinischen Bademeistern, Hebammen und Entbindungspflegern sowie von verwandten Berufen. 
Statistisches Bundesamt, Unternehmen und Arbeitsstätten, Fachserie 2, Reihe 1.6.1, 2021, Zahlen für 2019 

Massagepraxen, Krankengymnastenpraxen  6.471 Unternehmen (2019) 

    5.060 Unternehmen (2020) 

    4.787 Unternehmen (2021) 

Branchenumsatz    1,3 Mrd. EUR (2019) 

    1,2 Mrd. EUR (2020) 

    1,3 Mrd. EUR (2021) 
Statistisches Bundesamt, Umsatzsteuerstatistik 2019, 2020 und 2021 
Zum Verständnis der genannten Zahlen: Die Umsatzsteuerstatistik des Statistischen Bundesamtes verzeichnet nur diejenigen Betriebe, die umsatzsteuer-
pflichtig sind. Das bedeutet, dass Kleinunternehmer (Vorjahresumsatz unter 22.000 EUR) nicht erfasst sind. Die Zahlen der Kostenstruktur des Statistischen 
Bundesamtes können von diesen Zahlen abweichen. 

Marktdaten aus den vergangenen Jahren bieten grundsätzlich eine gute Orientierungshilfe und geben Hinweise auf die weitere Entwicklung einer Branche. 
Allerdings sind die Daten für die Jahre 2020 und 2021 von der Corona-Pandemie geprägt, die sich in den einzelnen Branchen durchaus unterschiedlich 
ausgewirkt hat. Aus diesem Grund wird im Folgenden teilweise auf Zahlen aus den Vorjahren zurückgegriffen. 

Branche 

Ambulante Physiotherapie- und Massagepraxen     rund 49.200 
Deutscher Verband für Physiotherapie (ZVK) 2021 

Abweichend dazu hat das Statistische Bundesamt die Zahl der Physiothera-
peutischen Praxen (mit Hebammen zusammen erfasst) auf rund 31.500 Praxen 
hochgerechnet und bei diesen einen Gesamtumsatz von rund 7,7 Mrd. EUR 
ermittelt (2020).  

Bei 66,1 % der Praxen lag der Umsatz zwischen 17.500 EUR und 
250.000 EUR. In diesen arbeiteten knapp 39,2 % der in den Praxen tätigen 
Personen. Mit knapp 2,7 Mrd. EUR wurden 35,8 % des von den Praxen erziel-
ten Gesamtumsatzes in dieser Umsatzgrößenklasse erwirtschaftet. 

 



GründerINFO | Praxis für Physiotherapie 6 

GK104 

NOTIZEN Bezüglich der Beschäftigungsgrößenklassen ergibt sich: In 81,5 % der Praxen 
waren bis zu neun Personen beschäftigt. In diesen arbeiteten gut die Hälfte 
(53,7 %) der in den Praxen tätigen Personen. Mit gut 4,4 Mrd. EUR wurden 
56,9 % des von den Praxen erzielten Gesamtumsatzes in dieser Beschäftig-
tengrößenklasse erwirtschaftet (Statistisches Bundesamt 2020, Zahlen für 
2018). 

Branchenstruktur*) 

Beschäftigungsgrößenklassen 

Praxen gesamt               31.497 Praxen 
 
davon mit Beschäftigten               Praxen 
0 bis 9                   25.667 
10 bis 19                     4.788 
20 bis 49                        915 
50 und mehr                         127 

Umsatzgrößenklassen 

Praxen gesamt                7,7 Mrd. EUR 
davon mit einem Jahresumsatz von 
17.500 bis 100.000 EUR                 6.355 
100 000 bis 250.000 EUR               14.460 
250.000 bis 500.000 EUR                 2.263 
500.000 EUR und mehr                    368 
 
*) Erfassung zusammen mit Hebammen 
Statistisches Bundesamt, Unternehmen und Arbeitsstätten, Fachserie 2, Reihe 1.6.6, 2020, 
Zahlen für 2018 

Laut Gesundheitspersonalstatistik waren 2019 rund 203.000 Physiotherapeu-
ten angestellt oder selbstständig tätig. Laut Angaben des Statistischem Bun-
desamts zu beruflichen Schulen gab es im Jahr 2019/20 5.331 Absolventen 
und im Jahr 2020/21 22.560 Schülerinnen und Schüler (Statistisches Bundes-
amt, Genesis-Online, Themenbereich 21121, Zahlen ohne Hessen und Bre-
men, die keine Daten erheben). Die Konkurrenz wächst also. 

Im Jahr 2021 wurden rund 37 Mio. physiotherapeutische Leistungen mit insge-
samt 257 Mio. Behandlungssitzungen für Versicherte der Gesetzlichen Kran-
kenversicherung abgerechnet. Der Gegenwert betrug 7,3 Mrd. EUR. 

Je 1.000 GKV-Versicherte haben durchschnittlich rund 506 physiotherapeuti-
sche Leistungen mit zusammen 3.515 Behandlungen erhalten. Die Kosten für 
jeweils 1.000 GKV-Versicherte betrugen 99.898 EUR. Die im Jahr 2021 abge-
rechnete durchschnittliche physiotherapeutische Leistung ohne Zusatzleistun-
gen kostete in der GKV 180,91 EUR (WIdO, Heilmittelbericht 2022/2023). 

› INFO 

Sie finden im Heilmittelbericht des Wissenschaftlichen Instituts der 
AOK (WIdO) umfassende Zahlen und Fakten zu Verordnungen, Um-
sätzen, Praxen und Patienten: 
www.wido.de/publikationen-produkte/buchreihen/heilmittelbe-
richt/2022/ 

Die aktuellen Heilmittelpreise finden Sie im GKV-Heilmittel-Informati-
onsportal: 
www.gkv-heilmittel.de/fuer_heilmittelerbringer/heilmittelpreise/heilmit-
telpreise.jsp 

http://www.wido.de/publikationen-produkte/buchreihen/heilmittelbericht/2022/
http://www.wido.de/publikationen-produkte/buchreihen/heilmittelbericht/2022/
https://www.gkv-heilmittel.de/fuer_heilmittelerbringer/heilmittelpreise/heilmittelpreise.jsp
https://www.gkv-heilmittel.de/fuer_heilmittelerbringer/heilmittelpreise/heilmittelpreise.jsp
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NOTIZEN Organisation. Die Gewinnplanung gestaltet sich in erster Linie als Organisati-
onsplanung, die eine möglichst effiziente Auslastung der Mitarbeiter zum Ziel 
hat. Denn: Die Abrechnung der Leistungen beruht auf Gebührenverhandlungen 
der Krankenkassen und der Landesverbände. Die Behandlungspreise sind also 
das Ergebnis von Tarifverhandlungen, so dass die einzelnen Physiotherapeu-
ten im „Brot- und Butter-Geschäft“ mit den gesetzlichen Krankenkassen kaum 
einen Spielraum haben, ihre Leistungen zu kalkulieren. 

Die zentralen Praxisablaufsysteme sind: 

► Termin- und Bestellsystem 
► Buchhaltung und Kostenkontrolle 
► Leistungserfassungs- und Abrechnungssystem 
► Teamkonzept (Mitarbeiterfunktionsbereiche und Zusammenarbeit) 
► Büro und Administration. 

Die Kassen schreiben als Mindestöffnungszeit für GKV-Patienten 30 Wochen-
stunden vor, die allenfalls temporär wegen Hausbesuchen bzw. Behandlungen 
in Senioreneinrichtungen u. Ä. unterschritten werden dürfen.  

Ihre persönliche Arbeitskraft sollte vorwiegend für die Erbringung der physio-
therapeutischen Leistungen zur Verfügung steht. Die anderen Arbeiten sollten 
deshalb verantwortlich delegiert werden. 

Kooperation. Im Bereich Massage/Physiotherapie ist eine Kooperation durch-
aus sinnvoll, denn der Zusammenschluss mehrerer Kollegen auf möglichst ver-
schiedenen Ebenen der Behandlungsmethodik deckt unter Umständen ein wei-
teres Spektrum der Physiotherapie ab und führt zu einer patientenfreundliche-
ren Behandlung bzw. letztendlich auch zu einer größeren Anzahl an Patienten. 
So haben Masseure und medizinische Bademeister auch Krankengymnas-
ten/Physiotherapeuten als Angestellte. Die Anforderungen an Räume und 
Grundausstattung durch die Krankenkassen entsprechen der Zahl der Vollzeit-
kräfte, ganz unabhängig davon, ob sie allesamt Inhaber oder angestellte Mitar-
beiter sind. 

Folgende Kooperationsformen sind denkbar: 

● In der Gemeinschaftspraxis können die Patienten von jedem Physiothe-
rapeuten behandelt werden und die Praxisteilhaber wirtschaften auch in 
eine gemeinsame Kasse. Die Kosten für Praxiseinrichtung, technische 
Ausrüstung und Personal werden ebenfalls untereinander aufgeteilt. 

● In der Praxisgemeinschaft hat jeder Physiotherapeut seine eigene Zulas-
sung, seine eigenen Patienten und seine spezielle Kartei. Jeder Physio-
therapeut rechnet im eigenen Namen für sich allein ab und ist in seinem 
ganzen Tun und Handeln von den übrigen Kollegen der Gemeinschaft 
relativ unabhängig. Die Kassen fordern aber keinen getrennten Nachweis 
der Praxisausstattung. 

● Nach dem Gesetz über Partnerschaftsgesellschaften Angehöriger 
Freier Berufe (PartGG) ist es möglich, dass sich Angehörige Freier Berufe 
in der Gesellschaftsform der Partnerschaft zwecks interprofessioneller 
Zusammenarbeit zusammenschließen. Beispielsweise sind Partner-
schaftsgesellschaften zwischen Physiotherapeuten und Masseuren denk-
bar, aber auch zwischen Ärzten und Heilmittelerbringern. 
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NOTIZEN 
2 Kalkulation 

Die folgenden Absätze wenden sich an Existenzgründer ohne betriebswirt-
schaftliche Vorbildung – sollten Sie einen kaufmännischen Beruf erlernt oder 
ein betriebswirtschaftliches Studium absolviert haben, überspringen Sie ein-
fach die folgenden Absätze und steigen im Kapitel 3 „Zahlen für Existenzgrün-
der“ wieder ein. 

Wichtige Begriffe: Umsatz, Gewinn, Umsatzrentabilität  

Umsatz ist leider nicht gleich Gewinn. Stark vereinfacht gesagt, gilt die Formel:  

Gewinn = Umsatz – Kosten 

Umsatz. Ihr Bruttoumsatz ist das Geld, das Sie am Abend als Bareinnahme in 
der Kasse oder als Guthaben aus Überweisungen Ihrer Kunden auf dem Konto 
haben. 

In diesen Erlösen ist in aller Regel noch die Umsatzsteuer enthalten, die Sie 
aber als durchlaufenden Posten an das Finanzamt weiterreichen müssen bzw. 
mit der von Ihnen bezahlten „Vorsteuer“ verrechnen dürfen. (Die Umsatzsteuer 
wird deswegen in Ihrer Buchführung separat gebucht.) 

Wenn Sie vom Bruttoumsatz die Umsatzsteuer abziehen, gelangen Sie zum 
„Nettoumsatz“. Doch auch diesen können Sie leider noch nicht nach Hause 
tragen. 

Kosten. Um Ihren Gewinn zu errechnen, müssen Sie vom Nettoumsatz noch 
Ihre Kosten abziehen. Diese umfassen alle Ausgaben, die Sie im Rahmen Ihres 
Geschäftsbetriebs haben, also beispielsweise Kosten für Waren- oder Materi-
aleinsatz („Einkauf“), für Personal, für die Miete der Geschäftsräume, für Büro 
und Verwaltung, für Versicherungen und Finanzierungskosten. 

Sind diese Kosten abgezogen, steht zwischen Ihnen und dem Geld, das Ihnen 
für Ihren persönlichen Bedarf zur Verfügung steht, nur noch die Steuer. Welche 
Steuern für Sie relevant sind, hängt von der Rechtsform Ihres Unternehmens 
ab.  

● Einzelunternehmen und Personengesellschaften zahlen neben der Vor- 
und Umsatzsteuer noch Einkommensteuer und Gewerbesteuer (Freibe-
trag für die Gewerbesteuer im Jahr 2023: 24.500 EUR). 

● Kapitalgesellschaften zahlen neben Vor- und Umsatzsteuer noch Gewer-
besteuer, Körperschaftssteuer und Abgeltungs-/Kapitalertragssteuer. 

Erst nach Abzug aller Kosten und der Steuern vom (Netto-)Umsatz gelangen 
Sie zu Ihrem Gewinn nach Steuern (Jahresüberschuss). 

TIPP: Sie sollten die Veranlagung durch das Finanzamt und Ihre voraussicht-
liche Steuerschuld immer im Blick behalten, um über ausreichende Liquidität 
für die vierteljährlichen Abschlagszahlungen und eventuelle Nachzahlungen zu 
verfügen.  

Die Erfahrung zeigt, dass es sich lohnt, mit einem in Sachen Existenzgründung 
erfahrenen Steuerberater zusammenzuarbeiten. 

Umsatzrentabilität. Die Höhe des absoluten Umsatzes in Euro sagt nicht un-
bedingt etwas darüber aus, ob Ihr Geschäft rentabel ist. Was am Ende zählt, 
ist die Umsatzrentabilität (auch Nettomarge oder Umsatzmarge genannt).  
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NOTIZEN Sie gibt das prozentuale Verhältnis zwischen dem Gewinn nach Steuern 
und der Höhe des Gesamt(netto)umsatzes an. Diese Zahl verrät Ihnen also, 
wie viel Prozent Ihnen von Ihrem Umsatz übrigbleibt. Um die Umsatzrentabilität 
zu errechnen, nutzen Sie die folgende Formel: 

Umsatzrentabilität 

Gewinn x 100 / Umsatz = Umsatzrentabilität (in Prozent) 
 
Ein Beispiel: Bei einem Nettoumsatz von 600.000 EUR macht Ihr Unter-
nehmen einen Gewinn von 30.000 EUR. Sie rechnen also: 
 

30.000 EUR x 100 / 600.000 EUR = 5 % 
 
Ihre Umsatzrendite beträgt 5 %, oder anders ausgedrückt: Von jedem  
(netto) umgesetzten 1,00 EUR bleiben (in diesem Beispiel) 5 Cent Gewinn 
nach Steuern. 

Planungen und Berechnungen 

Lohnt es sich? Um herauszufinden, ob sich Ihr Unternehmen tragen kann, 
müssen Sie Berechnungen zur Finanzierung anstellen (diese sind auch ein 
wichtiger Teil Ihres Businessplans). Zu diesen Berechnungen gehören eine 
vollständige Aufstellung aller einmaligen und regelmäßigen Kosten für den Ge-
schäftsbetrieb, eine vollständige Übersicht über alle (Anfangs-)Investitionen, 
ein Finanzierungsplan (nach Eigen- und Fremdkapital), ein Liquiditätsplan, aus 
dem hervorgeht, dass Sie auch in der Anlaufphase immer „flüssig“ sind, und 
eine Rentabilitätsvorschau. 

Nur mit einer realistischen Einschätzung Ihrer Lebenshaltungskosten und den 
voraussichtlichen Kosten Ihrer Unternehmensgründung und -führung können 
Sie eine Voraussage treffen, ob Sie mit Ihrem Unternehmen auf Dauer Ihren 
Lebensunterhalt bestreiten, für das Alter und für Notfälle vorsorgen und even-
tuelle Kredite zurückzahlen können. 

Fachkundige Hilfe nutzen. Es ist sinnvoll, bereits an diesem Punkt fachkun-
dige Hilfe in Anspruch zu nehmen – sei es von den Kammern und/oder einem 
in Fragen der Existenzgründung versierten Steuerberater. Denn zum einen ge-
ben Ihnen belastbare und realistische Zahlen die notwendige Sicherheit für die 
Einschätzung Ihres Unternehmenserfolgs und zum anderen gehen Sie mit 
nachvollziehbaren und professionell ausgearbeiteten Plänen in Sachen Finan-
zierung, Liquidität und Rentabilität gut gerüstet in das Gespräch mit Ihrer Bank. 

› INFO 

Um eine Vorstellung von den Anforderungen an die Berechnungen zu 
erhalten, können Sie sich bereits im Vorfeld einen Überblick verschaf-
fen. Eine sehr nützliche Sammlung von Checklisten und Vorlagen bei-
spielsweise für Ihren Finanzierungsplan, Ihre Liquiditätsvorschau und 
Ihre Rentabilitätsvorschau finden Sie auf der Website des Bundesmi-
nisteriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK): 
www.existenzgruender.de/DE/Planer-Hilfen/Checklisten-Uebersich-
ten/Businessplan/inhalt.html 

 

https://www.existenzgruender.de/DE/Planer-Hilfen/Checklisten-Uebersichten/Businessplan/inhalt.html
https://www.existenzgruender.de/DE/Planer-Hilfen/Checklisten-Uebersichten/Businessplan/inhalt.html
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NOTIZEN 
3 Zahlen für Existenzgründer 

Für Existenzgründer sind Durchschnittswerte aus der Praxis bestehender Be-
triebe von Interesse, um die eigenen Planungsdaten – auch im Rahmen der 
Kreditverhandlungen – kritisch zu durchleuchten. Diese finden Sie in verschie-
denen Quellen: 

› INFO 

Interessant ist die Richtsatzsammlung des Bundesministeriums für 
Finanzen, das einen Einblick in den durchschnittlichen Rohgewinn und 
Reingewinn der unterschiedlichen Branchen zulässt. 
www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Steuern/Steuerver-
waltungu-Steuerrecht/Betriebspruefung/Richtsatzsammlung_Pauschbe-
traege/richtsatzsammlung_pauschbetraege.html 

Betriebsvergleiche 

Betriebsvergleiche geben Antwort auf wichtige Fragen zur Rentabilität, Produk-
tivität, Kalkulation und Bilanzen in vergleichbaren Betrieben. Diese Punkte sind 
für Ihre eigenen Planungen und natürlich auch für Ihren Businessplan von Be-
deutung. 

Betriebsvergleich vom Steuerberater. Mit Sicherheit die aktuellsten und um-
fassendsten Daten erhalten Sie bei Ihrem Steuerberater, der über das Rechen-
zentrum der DATEV Zugriff auf die verdichteten Daten zahlreicher Firmen un-
terschiedlichster Branchen und Größen hat.  

Zahlen des Statistischen Bundesamtes 

Eine sehr ergiebige Datenquelle ist das Statistische Bundesamt, das zahlreiche 
Statistiken (kostenlos) zur Verfügung stellt. Diese Statistiken bieten einen inte-
ressanten Überblick, sind aber weniger übersichtlich und differenziert als Be-
triebsvergleiche.  

› INFO 

Daten zur Kostenstruktur bei Einrichtungen des Gesundheitswe-
sens. In der Publikation „Unternehmen und Arbeitsstätten Fachserie 
2, Reihe 1.6.6“ finden Sie Daten zur Kostenstruktur der Unternehmen 
des Gesundheitswesens.  

Wichtig für Ihre Planungen: Hier finden Sie unter anderem ausführliche 
Informationen wie Personalkosten, Wareneinsatz, Materialverbrauch, 
Mieten/Pachten, Fremdkapitalzinsen Diese Daten finden Sie zudem 
aufgeteilt nach Beschäftigtengrößenklassen. 
www.destatis.de/DE/Service/Bibliothek/_publikationen-fachserienliste-
2.html?nn=206136 

Kennzahlen. Kurz gefasst kommt das Statistische Bundesamt zu folgendem 
Ergebnis:  

● In einer Hochrechnung ergaben sich bundesweit 31.500 Praxen. Davon 
86,3 % Einzelpraxen und 13,7 % Gemeinschaftspraxen, Personen- oder 
Kapitalgesellschaften oder sonstige Rechtsformen.  

https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Steuern/Steuerverwaltungu-Steuerrecht/Betriebspruefung/Richtsatzsammlung_Pauschbetraege/richtsatzsammlung_pauschbetraege.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Steuern/Steuerverwaltungu-Steuerrecht/Betriebspruefung/Richtsatzsammlung_Pauschbetraege/richtsatzsammlung_pauschbetraege.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Steuern/Steuerverwaltungu-Steuerrecht/Betriebspruefung/Richtsatzsammlung_Pauschbetraege/richtsatzsammlung_pauschbetraege.html
https://www.destatis.de/DE/Service/Bibliothek/_publikationen-fachserienliste-2.html?nn=206136
https://www.destatis.de/DE/Service/Bibliothek/_publikationen-fachserienliste-2.html?nn=206136
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NOTIZEN ● Der Gesamtumsatz betrug 2018 gut 7,7 Mrd. EUR. Der durchschnittliche 
Umsatz je Praxis 243.900 EUR und der Umsatz je tätige Person 
35.600 EUR.  

● Die Aufwendungen im Jahr 2018 betrugen insgesamt gut 4,9 Mrd. EUR, 
was einem Anteil von 63,8 % des erwirtschafteten Umsatzes entspricht. 
Diese waren zu 66 % dem Personal- und 34 % dem Sachaufwand zuzu-
ordnen. 

● Der überwiegende Anteil des Sachaufwands (51 %) entfiel auf die sonsti-
gen betrieblichen Aufwendungen, gefolgt von den Aufwendungen für Mie-
ten, Pachten und Leasing mit 33 % und den Aufwendungen für bezogene 
Dienstleistungen mit 10,2 %. 
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NOTIZEN 
4 Lokales Marktpotenzial 

Regionale Kaufkraftdifferenzierung*) pro Kopf  

bundesweiter Durchschnitt         rund 26.271 EUR im Jahr 
 
Die generellen Kaufkraftunterschiede sind erheblich: 
Bayern                rund 28.453 EUR 
Baden-Württemberg             rund 28.125 EUR 
Hamburg                rund 28.084 EUR 
Hessen                rund 27.088 EUR 
Schleswig-Holstein              rund 26.124 EUR 
Nordrhein-Westfalen             rund 25.784 EUR 
Rheinland-Pfalz               rund 25.718 EUR 
Niedersachsen               rund 25.606 EUR 
Brandenburg               rund 24.911 EUR 
Berlin                rund 24.683 EUR 
Saarland                rund 24.651 EUR 
Sachsen                rund 23.573 EUR 
Bremen                rund 23.459 EUR 
Thüringen                rund 23.432 EUR 
Sachsen-Anhalt               rund 23.261 EUR 
Mecklenburg-Vorpommern            rund 23.213 EUR 
 
*) verfügbares regionales Einkommen nach Steuern und Sozialabgaben, inklusive staatlicher 
Leistungen 
GfK 2022; Prognose für 2023 

Patienten. Die regional unterschiedliche Kaufkraft der privaten Haushalte hat 
Auswirkungen auf die Umsätze von Leistungen, die von den Patienten persön-
lich bezahlt werden.  

Durchschnittliche Ausgaben pro Haushalt  

Gebrauchsgüter für die Gesundheit             228 EUR 
Verbrauchsgüter für die Gesundheit             360 EUR 
Dienstleistungen für die Gesundheit             792 EUR 
Statistisches Bundesamt, Wirtschaftsrechnungen, Fachserie 15, Reihe 1, 2022, Zahlen für 2021 

› INFO 

Differenzierte Daten zu den Ausgaben privater Haushalte finden Sie in 
den Wirtschaftsrechnungen des Statistischen Bundesamts. Rele-
vant für Ihre Recherchen ist die Fachserie 15, Reihe 1: 
www.destatis.de/DE/Service/Bibliothek/_publikationen-fachserienliste-
15.html 

Daten zum Geschäftsgebiet. Die räumliche Positionierung Ihrer Praxis ist ein 
sehr wichtiger Faktor für Ihren Erfolg. Zunächst sind in diesem Zusammenhang 
einige grundlegende demographische Daten von Interesse, wie z. B.: 

● Bevölkerungsdichte in der Region, 

● durchschnittliches Alter, Bildungsgrad, Familienstatus usw., 

● Höhe der Arbeitslosigkeit, 

● durchschnittliches Einkommen, 

● Kaufkraft, 

http://www.destatis.de/DE/Service/Bibliothek/_publikationen-fachserienliste-15.html
http://www.destatis.de/DE/Service/Bibliothek/_publikationen-fachserienliste-15.html
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NOTIZEN ● durchschnittlicher Mietspiegel, 

● allgemeine Lebenshaltungskosten, 

● Zahl der Insolvenzen. 

Der Regionalatlas des Statistischen Bundesamtes bietet viele nützliche Infor-
mationen über die regionale Marktsituation, über die Zusammensetzung der 
Bevölkerung, verfügbares Einkommen sowie Beschäftigungs- und Arbeitslo-
senquoten. Hier können Sie über 80 Parameter abfragen und sich übersichtlich 
in Grafiken, Karten oder Tabellen anzeigen lassen. 

› INFO 

Den Regionalatlas mit zahlreichen Daten zur wirtschaftlichen Struk-
tur Ihres Geschäftsgebiets finden Sie unter: 
www.destatis.de/DE/Service/Statistik-Visualisiert/RegionalatlasAktuell.html 

Zudem ist eine sorgfältige Wettbewerbsanalyse wichtig. Neben Informatio-
nen, die Sie im Internet recherchieren können, kann Ihnen hierbei die ortsan-
sässige Industrie- und Handelskammer weiterhelfen. 

Standortanalyse. Für den Erfolg Ihrer Praxis sind neben den oben genannten 
Punkten der Infrastruktur auch die Parkplatz- und Verkehrssituation (ÖPNV) 
und die zu erwartende Kundenfrequenz sehr wichtig.  

Prüfen Sie den gewünschten Standort auf folgende Kriterien: 

► Größe und Reichweite des Einzugsgebiets, 
► Kaufkraft im Einzugsgebiet und erreichbare Umsätze, 
► Zahl, Größe, Entfernung und Qualität vergleichbarer Praxen in der Um-

gebung, 
► perspektivisch: Erweiterungsmöglichkeiten der Räumlichkeiten. 

Bevor Sie sich mit einer eigenen Praxis selbstständig machen, sollten Sie – 
auch in Bezug auf die geplante Schwerpunktrichtung – sorgfältig den Ort der 
Praxis auswählen. Bedenken Sie hierbei auch die lokale Konkurrenzsituation. 
Von Vorteil ist die Nähe zu Kliniken und Ärzten. Zudem spielen die Kontakte zu 
Ärzten eine wesentliche Rolle: Häufig nennt der überweisende Arzt dem Pati-
enten die Adresse einer Krankengymnastik-Praxis. 

In manchen Praxen gleicht die Bereitschaft der Menschen, schon im Vorfeld 
chronischer Beschwerden physiotherapeutische Leistungen aus eigener Ta-
sche zu finanzieren, Verluste aus den Kassen des öffentlichen Gesundheits-
wesens aus. Solche Patienten sind nicht an allen Standorten zu gewinnen. 
Auch wenn Sie Behandlungsmethoden anbieten, deren Kosten in keinem Fall 
von den Krankenkassen übernommen werden, müssen Sie besonders die vor-
handene Kaufkraft berücksichtigen. 

 

https://www.destatis.de/DE/Service/Statistik-Visualisiert/RegionalatlasAktuell.html
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5 Marketing 

ACHTUNG: Für einige Berufsgruppen – schwerpunktmäßig im Bereich der 
Freien Berufe – gibt es besondere standesrechtliche Bestimmungen, wel-
che werblichen Aktivitäten zulässig sind und welche nicht. Teilweise sind 
diese Bestimmungen sehr detailliert und es ist unbedingt erforderlich, sich 
hiermit auseinanderzusetzen. Wenn Sie hiervon betroffen sind, wenden Sie 
sich am besten an Ihre örtlich zuständige berufsständische Kammer. Erste 
Informationen hierzu finden Sie im Kapitel „Recht“. 
 
Einen Überblick bietet der Bundesverband der Freien Berufe e. V.: 
www.freie-berufe.de/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/2017-04_Wer-
bung_in_den_Freien_Berufen.pdf 

Physiotherapeuten dürfen für Therapieleistungen werben und sich und ihr 
Fachgebiet vorstellen. Selbstverständlich ist dabei missbräuchliche, irrefüh-
rende oder abstoßende Werbung untersagt.  

› INFO 

Der Deutsche Verband für Physiotherapie (ZVK) hat auf seiner 
Website eine gute Zusammenfassung der erlaubten Werbung zur Ver-
fügung gestellt: 
www.physio-deutschland.de/fachkreise/beruf-und-bildung/freiberuf-
ler/heilmittelwerbegesetz.html 

Natürlich können Sie am Tag nach der Eröffnungsfeier Ihre neue Praxis auf-
schließen, sich hineinsetzen und darauf warten, dass Kunden bzw. Patienten 
kommen. Sie können aber auch – und das werden Sie vernünftigerweise tun – 
vieles unternehmen, um „sichtbar“ zu werden und die Wartezeit möglichst ab-
zukürzen. Marketing ist, vereinfacht gesprochen, nichts anderes als die Ge-
samtheit Ihrer Aktivitäten, um mit Ihrem speziellen Angebot auf dem Markt, auf 
den Sie sich begeben, (positiv) wahrgenommen zu werden. Das Ziel: Sie möch-
ten andere Menschen dazu bewegen, im wörtlichen oder übertragenen Sinn 
ihren Fuß über die Schwelle Ihres Geschäfts zu setzen. 

Marketing ist Kommunikation. „Wer ‘ne Bude auf’m Markt hat, muss eben 
schreien!“ – vielleicht haben Sie diese etwas robuste Beschreibung der Kom-
munikationssituation, die auf Sie zukommt, schon mal gelesen und darüber ge-
schmunzelt. Aber sie enthält alle wesentlichen Faktoren, auf die es ankommt: 
Sie sind der „Sender“ und Sie richten sich mit Ihrem Angebot an bestimmte 
„Empfänger“ (= Ihre Zielgruppe“), für die Sie eine „Botschaft“ haben, die Sie 
über bewusst ausgewählte Kanäle oder Medien transportieren. Die Botschaft 
hängt eng mit Ihrer Person und Ihrer Gründungsidee zusammen. Damit ist klar, 
dass Ihre Marketingstrategie nicht „von der Stange“ sein kann, sondern sehr 
individuell sein sollte. Am Ende muss Ihnen Ihre Marketingstrategie so gut sit-
zen wie Ihre Lieblingsjacke und Sie müssen sich damit wohlfühlen. 

Marketing kostet Geld. Betrachten Sie Werbeausgaben als Investitionen, und 
wie bei jeder Investition werden Sie wissen wollen, was sie bringt. Die Möglich-
keit (und vermeintliche Unmöglichkeit) des Controllings von Marketingmaßnah-
men ist ein vieldiskutiertes Thema. Jeder kennt das Bonmot von Henry Ford: 
„Ich weiß, die Hälfte meiner Werbung ist hinausgeworfenes Geld. Ich weiß nur 
nicht welche Hälfte.“ Aber die Schlussfolgerung hieraus sollte nicht sein, dass 
Sie aus Angst vor Streuverlusten gar nichts machen. In jeder betriebswirtschaft-
lichen Musterkalkulation gibt es für Marketing/Vertrieb ein Budget – Sie sollten 

https://www.freie-berufe.de/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/2017-04_Werbung_in_den_Freien_Berufen.pdf
https://www.freie-berufe.de/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/2017-04_Werbung_in_den_Freien_Berufen.pdf
https://www.physio-deutschland.de/fachkreise/beruf-und-bildung/freiberufler/heilmittelwerbegesetz.html
https://www.physio-deutschland.de/fachkreise/beruf-und-bildung/freiberufler/heilmittelwerbegesetz.html
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NOTIZEN versuchen, diese Kennzahl für Ihre Branche als Anhaltspunkt zu recherchieren. 
Als grobe Richtschnur sei hier für kleine Unternehmen ein Korridor von 3 bis 
5 % des (Netto-)Umsatzes genannt, wobei in der Anschubphase die Aufwände 
innerhalb dieser Spanne verständlicherweise eher höher sind. Wenn dann der 
„Laden“ nach ein paar Jahren „läuft“, können Sie versuchen, das Budget kon-
trolliert herunterzufahren, aber Sie werden kaum unter 1,5 % kommen. 

Wichtig ist, dass hinter Ihren Marketingaktivitäten eine Überlegung, ein Plan, 
eine Strategie steckt, dass sie sich im Klaren sind über Ihre Zielgruppe und 
dass Sie sich nicht in Einmal-Aktionen verausgaben, denn ein wesentlicher 
Faktor von erfolgreicher Werbung ist: Wiederholung. 

Ihr spezielles Angebot oder der „USP“. Der vielzitierte „USP“ bezeichnet (auf 
deutsch) das Alleinstellungsmerkmal Ihres Angebots. Womit nicht gemeint ist, 
dass Sie eine nobelpreisverdächtig neue Geschäftsidee brauchen. Wenn Sie 
einen Kundennutzen nach dem Muster „der erste bzw. der einzige“ definieren 
können, um so besser, aber meistens bewegt man sich beim analysierenden 
Herausschälen seines USPs auf der etwas niedrigeren Flughöhe des „größer, 
schneller, besser, billiger“ als der Wettbewerb. Der USP ist – ob Sie das be-
grifflich schon so klar formuliert haben oder nicht – der Kern Ihrer Geschäfts-
idee und spätestens bei der Arbeit an Ihrem Businessplan sollten Sie ihn klar 
und möglichst einfach formuliert gefasst haben. Als Kern Ihrer Geschäftsidee 
ist er logischerweise auch der Ausgangspunkt Ihrer marketingorientierten Kom-
munikation. Eine nützliche Anleitung, wie man zu „seinem“ USP kommt, finden 
Sie hier: gruenderplattform.de/unternehmen-gruenden/usp . 

Ihre Zielgruppe. Bei der Erstellung des Businessplans sind Sie nicht nur beim 
Thema USP vorbeigekommen, sondern beinahe zwangsläufig auch beim 
Thema Zielgruppe. Je klarer Ihnen Ihre Zielgruppe vor Augen steht, desto fo-
kussierter können Sie kommunizieren und damit Streuverluste reduzieren. Des-
wegen lohnt sich die Mühe, sich über seine Zielgruppe(n) begrifflich genauso 
klar zu werden wie über den USP. In der Regel geschieht dies, indem man 
(gesellschaftliche) Gruppen benennt und versucht, diesen Gruppen möglichst 
viele konkretisierende Eigenschaften zuzuschreiben, um dann am Ende zu 
überlegen, auf welchen Wegen, d. h. über welche Medien, man diese Gruppen 
am besten mit seinen „Botschaften“ erreicht. 

Eine gute Methode ist in diesem Zusammenhang das Arbeiten mit sog. Per-
sonas: Man stellt sich seine Zielgruppe(n) nicht abstrakt, sondern als Modell-
kunden mit Namen, Biographie, Beschreibung der Lebensumstände usw. vor. 
Damit wird die Zielgruppe konkreter und lebendiger, und es fällt leichter, sich 
die Interaktion mit ihr vorzustellen. 

Der nächste Schritt ist die Frage nach dem Budget, das Ihre Zielgruppe bereit 
ist, für Ihr Angebot auszugeben. Das Zusammenspiel von Größe der Zielgruppe 
und Budget erlaubt Ihnen eine Einschätzung des (gesamten) Marktpotenzials. 
Bevor man sich hier „in die Tasche lügt“, gilt die Devise: „Nicht raten, sondern 
recherchieren“. Jede belastbare statistische Zahl ist willkommen und sollte auf 
ihre Aussagekraft hin geprüft werden, aber es sind bekanntlich Informationen, 
die den Unterschied zwischen „raten müssen“ und „entscheiden können“ aus-
machen. 

Letzter Schritt: Was können Sie darüber in Erfahrung bringen, wie Ihre Ziel-
gruppe über ihr Budget entscheidet? Gibt es also bei dieser Entscheidung 
typische Prozesse, die es Ihnen erlauben, Ihre potenziellen Kunden an einer 
Station dieses Prozesses „abzuholen“ (durch Ihre Schaufenstergestaltung, an 
Ihrem Stand auf einer Gewerbeausstellung, durch eine Anzeige im kostenlosen 
Wochenblättchen, durch einen „Kundenstopper“ auf dem Bürgersteig, durch 
eine Bandenwerbung beim lokalen Fußballverein ...)? 

https://gruenderplattform.de/unternehmen-gruenden/usp
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NOTIZEN Hilfreich und anregend für die Bearbeitung dieses Themas – am besten in der 
Diskussion mit gebrieften „Sparringspartnern“, z. B. aus Ihrem Freundeskreis – 
ist: gruenderplattform.de/businessplan/zielgruppenanalyse . 

„Grundausstattung“ 

Name und Claim. Wie soll Ihr Unternehmen heißen? Die Frage ist einfach und 
schwierig zugleich. Schließlich ist der Name das, was beim Kunden hängen-
bleibt – oder auch nicht. Wie also soll er sich Ihre (neue) Firma merken? Der 
Name soll markant sein, aussagekräftig, leicht zu behalten. Wenn Sie zusätz-
lich Ihren USP noch herausstellen möchten, können Sie sich einen ergänzen-
den Claim überlegen. 

Logo. Das Logo ist gewissermaßen der „gestaltete“ Name. Die Auswahl der 
Schrift, der Farbe, die Verwendung von Symbolen sollten – zusammen mit 
Name und ggf. Claim – Ihren Markenkern „passend“ zum Ausdruck bringen und 
den Behaltenseffekt verstärken. Hier gibt es zum einen nachvollziehbare Re-
geln des grafischen Handwerks, zum andern aber auch ein hohes Maß an Sub-
jektivität in der Wahrnehmung und in der (unbewussten) Bewertung.  

Visitenkarte, Geschäftsunterlagen. „Ohne“ werden Sie kaum auskommen, 
auch wenn die gute alte Visitenkarte im digitalen Zeitalter ein wenig „old school“ 
wirkt. Aber sie ist der erste konkrete Anwendungsfall für Ihr Logo. Visitenkarte 
und Geschäftsunterlagen – also mindestens Briefbogen und Rechnungsformu-
lare – zeigen die „Serientauglichkeit“ Ihres Logos – und auch mögliche Folge-
kosten, wenn Sie sich z. B. für Sonderfarben und hochwertige Materialien ent-
schieden haben. Darüber muss man nicht erschrecken (Sie haben ja ein 
Budget), man sollte es aber wissen. Und bevor Sie anfangen zu „sparen“, den-
ken Sie dran: Es ist alles eine Botschaft an Ihre Zielgruppe. 

Website. Wenn Sie mit Ihrer Gründung sichtbar sein wollen und wissen, dass 
beinahe 90 % aller Männer und Frauen (hier gibt es keinen nennenswerten ge-
schlechtsspezifischen Unterschied) im Zuge von Kaufentscheidungen im Inter-
net recherchieren, dann führt an einer eigenen Website (fast) kein Weg vorbei. 
Wie einfach oder ausdifferenziert dieser Auftritt ist, ob eher „Standard“ ausrei-
chend ist oder besondere Originalität gefordert scheint, ob ein Online-Shop 
sinnvoll ist oder nicht, ob Sie das Prinzip „Selbermachen“ verfolgen können 
oder Fachleute benötigen – das alles sind Fragen, die sich Ihnen stellen wer-
den. Aber klar ist: Ihre Website ist eine wirklich wichtige kommunikative 
„Schnittstelle“ zu Ihrem Kundenpotenzial. Nähere Informationen und Hinweise 
finden Sie im Kapitel „Digitalität“. 

Google Unternehmensprofil (vorher: Google My Business). Früher, als es 
noch Telefonbücher gab, da gab es als Ergänzung auch ein Branchentelefon-
buch. Heute heißt das Synonym für Suchen und Finden „Google“, und über den 
(kostenlosen) Service „Unternehmensprofil“ haben Sie die Möglichkeit, Ein-
träge für Ihr Unternehmen anzulegen und zu pflegen, die dann in der Google 
Suche und in Google Maps dargestellt werden. 

 

https://gruenderplattform.de/businessplan/zielgruppenanalyse
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6 Digitalität 

Informationssuche im Internet 
zu Waren und Dienstleistungen     rund 61 % der Bevölkerung 

Mit rund 68 % ist die Suche nach Informationen über Waren und Dienst-
leistungen bei Kundinnen und Kunden der Altersgruppe zwischen 25 und 
45 Jahren am häufigsten. 
 
Statistisches Bundesamt, Private Haushalte in der Informationsgesellschaft (IKT), Wirtschafts-
rechnungen, Fachserie 15 Reihe 4, 2022  

Präsenz im Internet ist ein zusätzliches Instrument für Sie, auf sich und Ihre 
jeweilige fachliche Spezialisierung aufmerksam zu machen. Dies gilt allerdings 
in erster Linie für Großstädte bzw. Ballungsräume mit stärkerem Wettbewerb, 
in unterversorgten Regionen dient die Website mehr zur Information der Pati-
enten, etwa über Öffnungszeiten, Ferienvertretungen u. Ä.  

Es ist empfehlenswert, bei der Erstellung der Website professionelle Hilfe in 
Anspruch zu nehmen. Die wichtigsten Punkte bei der Konzeption einer Website 
sind Nutzerfreundlichkeit, Übersichtlichkeit, Aktualität und Ausbaufähigkeit.  

Bei der Konzeption Ihrer Website sollten Sie auch bedenken, welches „Verfalls-
datum“ Sie Ihren Informationen mit auf den Weg geben und wie häufig Sie künf-
tig Ihre Website prüfen und ggf. aktualisieren wollen.  

ACHTUNG: Auch die einfachsten Websites unterliegen dem Telemedienge-
setz (TMG) – vor allem ein fehlerhaftes Impressum kann Abmahnprofis in die 
Hände spielen. Lassen Sie Ihre Website daher rechtlich prüfen.  

Suchmaschinenoptimierung (Search Engine Optimization – SEO). „Wie 
komme ich mit meiner Website in einer Trefferliste möglichst weit nach oben?“ 
Mit dieser Frage beschäftigt sich die Suchmaschinenoptimierung und gemeint 
sind alle (gegenüber dem Suchmaschinenbetreiber) unbezahlten Maßnahmen, 
die dazu führen, dass man im sog. Natürlichen Suchmaschinenranking mög-
lichst auf den ersten ein, zwei Seiten der Trefferliste landet. Dies ist wichtig, 
weil das Interesse der Nutzer danach bekanntlich schnell abnimmt. 

Für die gezielte Verbesserung der natürlichen Suchergebnisse auf Google ken-
nen Sie sich mit diesem Thema entweder schon aus oder Sie haben Zeit und 
Interesse, sich einzuarbeiten. In aller Regel aber werden Sie damit einen 
Dienstleister beauftragen (müssen). Das gilt auch für das nächste Stichwort: 
SEA. 

Suchmaschinenmarketing (Search Engine Advertising – SEA). Beim Such-
maschinenmarketing werden von Ihnen bezahlte Anzeigen auf Anfragen, die 
definierte Suchbegriffe enthalten, wie „normale“ Suchergebnisse ausgespielt. 
Das kennen Sie von Ihren eigenen (z. B.) Google-Anfragen: Oben in der Tref-
ferliste stehen Ergebnisse, die in der Kopfzeile als „Anzeige“ gekennzeichnet 
sind.  

Um Werbeanzeigen in Suchmaschinen schalten zu können, registrieren sich 
Website-Betreiber in Werbe- oder Anzeigennetzwerken. Diese Netzwerke or-
ganisieren das Ausspielen und regeln die Preise, die Gestaltung und die Sicht-
barkeit der Anzeigen. Eines der bekanntesten Netzwerke ist Google Ads. 

Es ist ganz normal, dass man seine eigenen Fehler nicht sieht – das geht selbst 
Journalisten oder anderen professionellen Textern so. Lassen Sie daher Ihre 
Texte vor der Veröffentlichung von einem Dritten gegenlesen. 
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NOTIZEN Newsletter sind auch in Zeiten von Social Media noch ein sehr nützliches Mar-
ketinginstrument. Die gesetzliche Einschränkung, dass Newsletter nur auf aus-
drückliche Anforderung der Kundinnen und Kunden versandt werden dürfen, 
hat auch einen positiven Effekt: Die Empfänger sind grundsätzlich aufgeschlos-
sen für Ihre Angebote. Sie können Ihren Newsletter nutzen, um Ihr Unterneh-
mensimage zu pflegen und Ihre Kunden zu binden. Es lohnt sich, bei der Ge-
staltung und bei den Texten (professionelle) Hilfe in Anspruch zu nehmen. Die 
Themen des Newsletters richten sich an den Interessen Ihrer Zielgruppe aus. 
Wichtig dabei ist, den richtigen Ton zu treffen und über die reine Werbebot-
schaft hinauszugehen. 

› INFO 

Praxisbarometer Digitalisierung. In einer jährlichen Befragung be-
leuchtet die Kassenärztliche Bundesvereinigung den Stand der Digitali-
sierung in Heilberufen: www.kbv.de/html/praxisbarometer.php 

Das Bundesgesundheitsministerium hat im Jahr 2023 gemeinsam mit 
Patientenvertretern und Akteuren des Gesundheitswesens eine Digita-
lisierungsstrategie entwickelt. Hier können Sie die Publikation „GE-
MEINSAM DIGITAL: Digitalisierungsstrategie für das Gesund-
heitswesen und die Pflege“ herunterladen: 
www.bundesgesundheitsministerium.de/service/publikationen/de-
tails/digitalisierungsstrategie-fuer-das-gesundheitswesen-und-die-
pflege.html 

Das Netzwerk Mittelstand Digital des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Klimaschutz bietet Informationen sowie mit regionalen und 
thematischen Zentren kompetente und anbieterneutrale Anlaufstellen 
für kleine und mittlere Unternehmen: 
www.mittelstand-digital.de/MD/Navigation/DE/Home/home.html 

Eine interessante Studie zum Digitalisierungsindex im Mittelstand 
finden Sie hier: www.digital-x.eu/de/magazin/digitalisierungsindex 

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik bietet mit 
der Broschüre „Cybersicherheit für KMU“ einen leicht verständlichen 
Einstieg, um das Cyber-Sicherheitsniveau zu erhöhen und sich damit 
vor der zunehmenden Cyber-Kriminalität zu schützen: 
www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/Bro-
schueren/Cyber-Sicherheit_KMU.html 

https://www.kbv.de/html/praxisbarometer.php
http://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/publikationen/details/digitalisierungsstrategie-fuer-das-gesundheitswesen-und-die-pflege.html
http://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/publikationen/details/digitalisierungsstrategie-fuer-das-gesundheitswesen-und-die-pflege.html
http://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/publikationen/details/digitalisierungsstrategie-fuer-das-gesundheitswesen-und-die-pflege.html
https://www.mittelstand-digital.de/MD/Navigation/DE/Home/home.html
https://www.digital-x.eu/de/magazin/digitalisierungsindex
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/Broschueren/Cyber-Sicherheit_KMU.html
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/Broschueren/Cyber-Sicherheit_KMU.html


GründerINFO | Praxis für Physiotherapie 19 

GK104 

NOTIZEN 
7 Recht 

Freier Heilberuf. Physiotherapeuten (auch Masseure und med. Bademeister) 
üben einen Freien Heilberuf aus und müssen nur das Finanzamt von der Auf-
nahme der selbstständigen Tätigkeit unterrichten. Dies gilt auch, wenn Mitar-
beiter beschäftigt werden, nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs auch für 
den Fall, dass die (entsprechend qualifizierten) Mitarbeiter selbst in einem 
freien Heilberuf arbeiten und ihre freie Tätigkeit über den Praxisinhaber abge-
rechnet wird. 

Zuständig ist das Finanzamt der Gemeinde, in der Sie sich niederlassen. Die 
Praxiseröffnung muss zudem beim örtlichen Gesundheitsamt angemeldet wer-
den. 

Beschränkte Heilpraktikererlaubnis für Physiotherapeuten: Das Bundesver-
waltungsgericht machte mit Urteil vom 26. August 2009 der Berufsgruppe der 
Physiotherapeuten den Weg frei für Behandlung ohne Verordnung. Es beschei-
nigte ausgebildeten Physiotherapeuten die Kompetenz zur Ausübung der Heil-
kunde auf der Basis ihrer Ausbildung. Damit können sie eine auf das Gebiet 
der Physiotherapie begrenzte Heilpraktikererlaubnis beanspruchen. Allerdings 
macht das Heilpraktikergesetz dabei eine Überprüfung in den Bereichen not-
wendig, die nicht von der Ausbildungsordnung der Physiotherapie abgedeckt 
werden. 

Der VDB-Physiotherapieverband bietet seinen Mitgliedern Informationen zum 
Stand der behördlichen Entwicklung der Fragenkataloge an sowie Seminare 
zur Vorbereitung auf die Überprüfung. 

Krankenkassenzulassung. Das Zulassungsverfahren unterscheidet sich in 
der Regel nicht zwischen AOK (Allgemeine Ortskrankenkasse), die die Primär-
kassen vertritt (Orts-, Innungs-, Betriebskrankenkassen, Bundesknappschaft 
und landwirtschaftliche Krankenkassen) und VdAK (Verband der Angestellten-
Krankenkassen). Grundsätzlich kann ein Bewerber also davon ausgehen, dass 
er für seine Praxis auch von dem anderen Kassenverband eine Zulassung er-
hält, wenn eine Zulassung des einen Kassenverbandes vorliegt. 

Der Antrag auf Zulassung ist bei den für den Praxissitz zuständigen Kranken-
kassen einzureichen. Die Zulassung gilt für den Praxisinhaber persönlich, und 
nur für den in der Zulassungsbestätigung der Kassen angegebenen Praxissitz. 

Nachweise: 

● Person: Erlaubnis, die Berufsbezeichnung Krankengymnast/in bzw. Physi-
otherapeut/in zu führen; Registraturbescheinigung der zuständigen Ge-
sundheitsbehörde und ein polizeiliches Führungszeugnis 

● Räume: Nachweis über eigene oder gemietete Räume für die Praxis nach 
den Richtlinien der Verbände und der Krankenkassen; Praxisbeschrei-
bung sowie Aufstellung über die vorhandenen Geräte und Einrichtungsge-
genstände 

● Praxisführung: Beleg über eine ausreichende Haftpflichtversicherung; 
Nachweis über die Anmeldung der Tätigkeit beim zuständigen Gesund-
heitsamt und der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohl-
fahrtspflege 

Kooperationen. Praxisgemeinschaften (ggf. interdisziplinär) erhalten je nach 
Zahl der Antragsteller zwei oder mehr Zulassungen. 
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NOTIZEN Partnerschaftsgesellschaften (ggf. interdisziplinär) erhalten eine Zulassung, 
wenn der Gesellschaft mindestens ein Partner angehört, der die Voraussetzun-
gen nach § 124, Abs. 2 SGB V erfüllt. 

Mehrbesitz. Die Zulassung für mehrere Praxen kann man erhalten, wenn an 
jedem Praxissitz jeweils Fachpersonal beschäftigt wird. Auch Berufsfremde 
(GmbHs) haben einen Anspruch auf Zulassung zur Leistungserbringung im 
Heilmittelbereich, wenn sie Berufsangehörige als fachliche Leiter beschäftigen. 

Fortbildungspflicht für Praxisinhaber. Diese umfasst 60 Unterrichtseinhei-
ten innerhalb von vier Jahren; anerkannt sind Kurse, die sich auf die direkte 
Tätigkeit des Physiotherapeuten beziehen (gemäß Rahmenempfehlungen des 
§ 125 Abs. 1 SGBV), nicht anerkannt werden u. a. Kurse zu Methoden, die von 
der Verordnung ausgeschlossen sind, zur Betriebsorganisation, eigene Refe-
rententätigkeit und E-Learning. 

Ein zugelassener Leistungserbringer von Heilmitteln (Physiotherapeuten, 
Masseure u. a.) wird für einen weiteren Heilmittelbereich zugelassen, wenn er 
für diesen Bereich die Voraussetzungen des Par. 124 Abs. 2 Nr. 3 und 4 SGB 
V erfüllt und eine oder mehrere Personen beschäftigt, die die Erlaubnis zur 
Führung der entsprechenden Berufsbezeichnung besitzen. Zu beachten sind 
die Pflichtausstattung für den weiteren Heilmittelbereich sowie die vorgeschrie-
bene Mindesttherapiefläche usw. 

Es ist theoretisch möglich, ohne Kassenzulassung eine Praxis zu eröffnen und 
ausschließlich Privatpatienten zu behandeln. Dem Anfänger – und nicht nur 
diesem – wird es jedoch nur in den seltensten Fällen möglich sein, darauf eine 
gesicherte wirtschaftliche Existenz aufzubauen – es sei denn, er verfügt über 
ausgezeichnete Kontakte, z. B. zu Chefärzten von Privatkliniken. 

Umsatzsteuer. Die Leistungen von Physiotherapeuten unterliegen den allge-
meinen Grundsätzen der Umsatzsteuer. Dies gilt nicht, wenn die Behandlung 
auf Rezept erfolgt – auf diese Heilbehandlung muss keine Umsatzsteuer abge-
führt werden.  

Dem Regelsatz von 19 % unterliegen Leistungen, für die keine Verordnung ei-
nes Arztes, einer Ärztin, eines Heilpraktikers oder einer Heilpraktikerin vorliegt.  

› INFO 

Wenn die physiotherapeutische Behandlung nach der Heilmittelrichtli-
nie und dem Heilmittelkatalog zwar als Heilmittel verordnungsfähig ist, 
aber keine Heilmittelverordnung vorliegt, gilt in der Regel der ermä-
ßigte Umsatzsteuersatz von 7 %. Ausführlich klärt der folgende Blog-
beitrag über die Umsatzsteuerpflicht auf:  
www.ecovis.com/duesseldorf-koeln/blog/2021/10/27/physiotherapie-
und-umsatzsteuer-wichtiges-neues-urteil-fuer-physiotherapeutische-
und-allgemein-der-gesundheitsfoerderung-dienende-leistungen-ohne-
aerztliche-verordnung/ 

Freiverkäufliche Arzneimittel. Verkaufen darf diese nur entsprechend qualifi-
ziertes Personal. Der Nachweis der Sachkenntnis erfolgt durch eine Prüfung 
vor der IHK (alternative Anerkennung von Ausbildung: Apotheker, Apotheken-
helfer, Drogisten). 

Inhaltlich betrifft die Sachkunde u. a.: die ordnungsgemäße Lagerung bzw. An-
ordnung dieser Arzneimittel im Geschäft, das Erkennen bestimmter Pflanzen-
teile und Flüssigkeiten (wie bestimmte ätherische Öle oder Pflanzenteile wie 
Leinsamen oder Birkenblätter). 

Vorbereitungskurse für die Sachkundeprüfung gemäß § 50 Arzneimittelgesetz: 
bieten die zentralen Weiterbildungseinrichtungen der Einzelhandelsverbände 

https://www.ecovis.com/duesseldorf-koeln/blog/2021/10/27/physiotherapie-und-umsatzsteuer-wichtiges-neues-urteil-fuer-physiotherapeutische-und-allgemein-der-gesundheitsfoerderung-dienende-leistungen-ohne-aerztliche-verordnung/
https://www.ecovis.com/duesseldorf-koeln/blog/2021/10/27/physiotherapie-und-umsatzsteuer-wichtiges-neues-urteil-fuer-physiotherapeutische-und-allgemein-der-gesundheitsfoerderung-dienende-leistungen-ohne-aerztliche-verordnung/
https://www.ecovis.com/duesseldorf-koeln/blog/2021/10/27/physiotherapie-und-umsatzsteuer-wichtiges-neues-urteil-fuer-physiotherapeutische-und-allgemein-der-gesundheitsfoerderung-dienende-leistungen-ohne-aerztliche-verordnung/
https://www.ecovis.com/duesseldorf-koeln/blog/2021/10/27/physiotherapie-und-umsatzsteuer-wichtiges-neues-urteil-fuer-physiotherapeutische-und-allgemein-der-gesundheitsfoerderung-dienende-leistungen-ohne-aerztliche-verordnung/
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NOTIZEN (bzw. deren übergeordnete Zusammenschlüsse auf Regional- und Länder-
ebene). 

Bei Abwesenheit des Sachkundenachweisinhabers, z. B. während der Mittags-
pause, des Urlaubs oder aus Krankheitsgründen müsste der Verkauf theore-
tisch eingestellt werden. Es ist daher zu empfehlen, mindestens einer weiteren 
Person (Mitarbeiter, Familienangehöriger) die Teilnahme an einem Vorberei-
tungskurs und das Ablegen der geforderten Prüfung zu ermöglichen. 
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NOTIZEN 
8 Meilensteine der Gründung 

Beratung und Information. Wir stellen Ihnen in dieser Broschüre zahlreiche 
Informationen und Anschriften zur Verfügung. Sie können sich zudem im Inter-
net informieren, Gründerplattformen und Seminare besuchen sowie individuelle 
Beratungen in Anspruch nehmen. Professionelle Unterstützung bieten Ihnen 
staatliche Stellen, berufsständische Organisationen, Existenzgründungberater 
und Steuerberater.  

Eingetragene Genossenschaft (eG). Wenn das Gründungsvorhaben selbst 
oder eine damit verbundene wirtschaftliche Folgeaktivität (wie z. B. ein Zusam-
menschluss zum gemeinsamen Einkauf von Produkten oder Materialien oder 
z. B. die Investition in einen gemeinsam genutzten Maschinenpark) in seinen 
Grundzügen ein Kooperationsmodell von mehreren gleichberechtigten Mitglie-
dern ist, kommt grundsätzlich auch die Rechtsform einer eingetragenen Ge-
nossenschaft in Frage.  

› INFO 

Für einen Einstieg in das Thema Genossenschaft eignet sich die Seite 
des Deutschen Genossenschafts- und Raiffeisenverbandes e. V. 
(DGRV). Der DGRV ist Prüfungsverband und Spitzenverband im Sinne 
des Genossenschaftsgesetzes. Auf seiner Seite findet man u. a. einen 
Check, mit dem man schnell herausfinden kann, ob die eigene Grün-
dungsidee mit der genossenschaftlichen Rechtsform zusammenpasst: 
genossenschaften.de/de/ 

Das Existenzgründerportal des BMWK (Bundesministerium für Wirt-
schaft und Klimaschutz) bietet eine kurze Beschreibung der Rechts-
form der Genossenschaft: 
www.existenzgruender.de/DE/Gruendung-vorbereiten/Rechtsfor-
men/eingetragene-Genossenschaft-eG/inhalt.html 

Leicht verständliche Informationen zur Rechtsform der Genossen-
schaft und ihrer Gründung finden Sie auf der Gründerplattform des 
BMWK und der KfW: 
gruenderplattform.de/rechtsformen/genossenschaft-gruenden 

Von der Idee zur Gründung 

Am Anfang steht die Idee. Von dieser Idee bis zur tatsächlichen Gründung sind 
einige Fragen zu klären und Aufgaben abzuarbeiten. Diese sind praktischer, 
aber auch rechtlicher, steuerlicher, betrieblicher und finanzieller Natur. 

Zunächst einmal sollten Sie ganz grundsätzlich feststellen, ob Ihr Vorhaben 
Aussicht auf Erfolg hat. Mit einem Businessplan können Sie die wesentlichen 
Aspekte Ihrer Selbstständigkeit festhalten und analysieren. 

Business- und Finanzplan. Für Ihre eigene Planung und auch für die Gesprä-
che mit Ihrer Bank benötigen Sie einen Business- und Finanzplan. Hier können 
Sie die wesentlichen Aspekte Ihrer Selbstständigkeit festhalten und analysie-
ren. So können Sie herausfinden, ob Ihr Vorhaben realisierbar ist. Zudem zei-
gen Sie mit dem Plan Ihrer Bank, ob Sie mit Ihrer unternehmerischen Tätigkeit 
den Kredit zurückzahlen und die Zinsen regelmäßig entrichten können (Kapi-
taldienstfähigkeit). Ihr Gründungs- bzw. Investitionskonzept sollte u. a. fol-
gende Informationen enthalten: 

 

https://genossenschaften.de/de/
https://www.existenzgruender.de/DE/Gruendung-vorbereiten/Rechtsformen/eingetragene-Genossenschaft-eG/inhalt.html
https://www.existenzgruender.de/DE/Gruendung-vorbereiten/Rechtsformen/eingetragene-Genossenschaft-eG/inhalt.html
https://gruenderplattform.de/rechtsformen/genossenschaft-gruenden
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NOTIZEN ● Beschreibung der Geschäftsidee 

● Executive Summary (zusammenfassende Darstellung auf maximal einer 
Seite) 

● Produkte bzw. Dienstleistungen 

● Zielgruppen 

● Nutzen des Angebots für den Kunden 

● Fähigkeiten und Eignung der Gründer 

● Markt- und Wettbewerbssituation 

● Standort 

● Rechtsform 

● Risiken 

● Ertragsquellen 

● Kapitalbedarf 

● Rentabilitätsvorschau 

● Liquiditätsplanung 

● Finanzierungsplan. 

TIPP: Es ist nicht einfach, einen Businessplan zu erstellen. Nutzen Sie Hilfs-
angebote, beispielsweise der Industrie- und Handelskammern, oder nutzen Sie 
die Expertise eines kompetenten Steuerberaters. Auch digitale Tools bieten 
Unterstützung:  

› INFO 

Die nützliche App bzw. Desktopanwendung „BMWK-Businessplan“ 
für die Erstellung eines Businessplans stellt das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz zur Verfügung: 
www.existenzgruender.de/DE/Gruendung-vorbereiten/Businessplan/in-
halt.html 

Ein weiteres nützliches interaktives Businessplan-Tool findet sich auf 
der Gründerplattform: gruenderplattform.de/businessplan?ppid=16171 

Gespräch mit der Bank. Für Ihr Gespräch mit der Bank sollten Sie gut vorbe-
reitet sein. Die Grundlage Ihres Gesprächs ist der aussagekräftige Business- 
und Finanzplan. Es ist von Vorteil, wenn Sie eine Kurzfassung mit den wich-
tigsten Aspekten anfertigen, die Sie als Gesprächsgrundlage verwenden kön-
nen. Bereiten Sie sich gründlich auf das Gespräch vor – Sie können auch eine 
fachkundige Person Ihres Vertrauens, wie z. B. Ihren Steuerberater, mitneh-
men. 

Freiberufler. Grundsätzlich werden niedergelassene Physiotherapeuten den 
freien Berufen zugeordnet. Um nach dem Steuerrecht diesen Status zu erhal-
ten, müssen Sie leitend und eigenverantwortlich tätig sein. Insofern benötigen 
Sie keine Gewerbeanmeldung, solange Sie keine gewerblichen Einnahmen er-
zielen. 

Finanzamt. Seit dem 1. Januar 2021 müssen Sie dem Finanzamt ohne vorhe-
rige Aufforderung den digitalen „Fragebogen zur steuerlichen Erfassung“ inner-
halb eines Monats nach der Betriebseröffnung bzw. der Aufnahme Ihrer Tätig-
keit ausgefüllt zusenden. Dies kann über die „amtlich bestimmte Schnittstelle“ 
geschehen, d. h. das Onlineportal „Elster“. Über „Mein ELSTER – das Online-
Finanzamt“ übersenden Sie Steuerdaten papierlos und kostenlos sowie zeit- 
und ortsunabhängig an die Finanzverwaltung. Um „Mein ELSTER“ nutzen zu 
können, müssen Sie sich anmelden und einen Registrierungsprozess ansto-
ßen, der mit einem sicheren und individuellen ELSTER-Zertifikat abschließt. 
Sollten Sie bereits über ein ELSTER-Zertifikat verfügen, so können Sie direkt 

https://www.existenzgruender.de/DE/Gruendung-vorbereiten/Businessplan/inhalt.html
https://www.existenzgruender.de/DE/Gruendung-vorbereiten/Businessplan/inhalt.html
https://gruenderplattform.de/businessplan?ppid=16171


GründerINFO | Praxis für Physiotherapie 24 

GK104 

NOTIZEN über „Mein ELSTER“ die Abgabe des „Fragebogens zur steuerlichen Erfas-
sung“ ausführen. Der ausgefüllte Fragebogen ist Voraussetzung für den Erhalt 
einer Steuernummer für Ihr Unternehmen. 

Steuerfallen. Auch Gründer, die sich beim Thema Unternehmenssteuern von 
Anfang an der Hilfe eines Steuerberaters bedienen, müssen sich selbst in 
Grundzügen mit den rechtlichen und steuerlichen Aspekten einer Unterneh-
mensgründung befassen. 

ACHTUNG: Eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) kann bereits durch 
die gemeinsame Tätigkeit/Kooperation zweier Personen entstehen (etwa bei 
enger Zusammenarbeit mit einem Auslieferungsdienst) und dann – ohne dass 
die Partner dies wissen – zu weitreichenden steuerlichen Konsequenzen füh-
ren, ggf. verbunden mit erheblichen steuerlichen Nachteilen für die Partner. 

Berufsgenossenschaft. Die Berufsgenossenschaften sind die Träger der ge-
setzlichen Unfallversicherung. In ihren Zuständigkeitsbereich fallen Betriebe, 
Einrichtungen und Freiberufler. Sie kümmern sich außerdem um alle Aspekte 
der Arbeitssicherheit und -gesundheit. 

Sie müssen sich gemäß § 192 SGB VII binnen einer Woche nach der Gewer-
beanmeldung bei Ihrer zuständigen Berufsgenossenschaft melden und klären, 
ob Sie versicherungspflichtig sind oder ob Sie sich eventuell freiwillig versichern 
lassen wollen. In der Regel versendet zwar das Gewerbeamt nach der Gewer-
beanmeldung automatisch eine Meldung an die Berufsgenossenschaft, doch 
es ist sinnvoll, sich auch selbst dort zu melden, um die strenge Frist nicht zu 
verpassen. Falls Sie nicht wissen, welche Berufsgenossenschaft für Sie zu-
ständig ist, können Sie bei der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 
(DGUV) nachfragen: www.dguv.de/de/index.jsp 

Sollten Sie Angestellte haben, müssen Sie diese bei der Berufsgenossenschaft 
versichern. Die Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung unterscheiden 
sich je nach Genossenschaft und Branche. Grundsätzlich hängen sie von der 
Bruttolohnsumme und dem Grad der Unfallgefahr ab. 

Sie müssen die Höhe der gezahlten Lohnsummen digital über Ihr Entgeltab-
rechnungsprogramm oder über das „sv.net“ an die für Sie zuständige Berufs-
genossenschaft übermitteln: www.itsg.de/digitaler-lohnnachweis/ 

Betriebliche Versicherungen. Mit Beginn Ihrer Selbstständigkeit sollten Sie 
ausreichend versichert sein. Notwendig sind beispielsweise Haftpflicht- und 
Sachversicherungen, wie z. B. Betriebshaftpflichtversicherung und Gebäude- 
und Inhaltsversicherungen. Art und Umfang der betrieblichen Versicherungen 
sollten Existenzgründer unbedingt mit Experten besprechen, um den individuell 
angepassten Versicherungsschutz zu gewährleisten. Ein Versicherungsex-
perte sollte sich Ihren Betrieb genau ansehen, Ihren Bedarf ermitteln und Sie 
bei der Ausgestaltung beraten. Lassen Sie sich von dem Versicherungsvertre-
ter schriftlich bestätigen, dass er bei der Beratung alle relevanten Risiken be-
rücksichtigt hat. 

TIPP: Damit Sie garantiert ab dem Tag der Antragstellung versichert sind, las-
sen Sie sich eine schriftliche Deckungszusage des Versicherers geben. Der 
Versicherungsschutz ist damit ab dem Tag der Zusage gegeben (und natürlich 
sind auch die Beiträge ab diesem Tag fällig). 

Unternehmenskauf 

Einen bestehenden Betrieb zu übernehmen bietet Vor- und Nachteile. Sie be-
ginnen Ihre Selbstständigkeit mit einem eingeführten Unternehmen, bei dem 
Sie aufgrund der existierenden Zahlen und Erfahrungen wissen, was finanziell 
auf Sie zukommt.  

https://www.dguv.de/de/index.jsp
http://www.itsg.de/digitaler-lohnnachweis/
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NOTIZEN Allerdings sollte der zum Verkauf stehende Betrieb einer gründlichen betriebs-
wirtschaftlichen Prüfung unterzogen werden. Sie müssen die Stellung im Markt, 
die Bedeutung der Wettbewerber sowie alle anderen wirtschaftlichen, steuerli-
chen und rechtlichen Verhältnisse analysieren.  

Je nach Größe und Komplexität des Unternehmens sollten Sie sich von Fach-
leuten beraten lassen. Zumindest die Unterstützung eines fachkundigen Juris-
ten, eines Steuerberaters und/oder eines mit der Branche vertrauten Betriebs-
beraters sind bei den Verkaufsgesprächen, der Prüfung der relevanten wirt-
schaftlichen, rechtlichen und steuerlichen Gegebenheiten und der Ausfertigung 
der Verträge anzuraten. Gegebenenfalls – je nach Größe und Umfang – kann 
es auch sinnvoll sein, Wirtschaftsprüfer und Unternehmensberater einzubezie-
hen. Auf diese Weise sind Sie vor unliebsamen Überraschungen durch im Un-
ternehmen enthaltene Risiken geschützt. 

Prüfpunkte: 

● Verkaufsgründe des bisherigen Inhabers, 

● relevante wirtschaftliche, rechtliche und steuerliche Gegebenheiten, 

● betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie Personaldaten, Verträge, Verbind-
lichkeiten und Außenstände, Jahresabschlüsse der letzten drei bis fünf 
Jahre (Bilanzen/Gewinn- und Verlustrechnungen), 

● laufende Verträge mit Herstellern und Lieferanten und die Berechtigung, 
als Nachfolger in diese Verträge eintreten bzw. sie kündigen zu können, 

● Arbeitsverträge mit Angestellten, 

● (Rest-)Laufzeit des Mietvertrags, Möglichkeit der Übernahme und ggf. 
neue Auflagen oder Bauplanungen der Behörden. 

WICHTIG: Bei einer Geschäftsübernahme haftet der Käufer gegenüber dem 
Finanzamt für alle betrieblichen Steuern wie Gewerbesteuer, Umsatzsteuer 
und Lohnsteuer, die ein Jahr vor und ein Jahr nach der Geschäftsübergabe 
anfallen. Begrenzt ist diese Haftung auf den Unternehmenswert. Dieses Haf-
tungsrisiko kann eingeschränkt werden, indem man sich vom Veräußerer eine 
Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamts vorlegen lässt, die besagt, 
ob betriebliche Steuern auf dem Unternehmen lasten. 

Kaufpreis 

Der Unternehmenswert setzt sich aus mehreren Bestandteilen zusammen: 

► Zeitwert für Einrichtung und Ausstattung, 
► Wert des Warenbestandes, soweit vorhanden, 
► Geschäftswert, der sich aus den Umsatzzahlen, der Geschäftslage und 

dem Kundenstamm ergibt. 

Die Finanzierung des Kaufpreises sowie der erforderlichen Zusatzinvestitionen 
kann – wie jede Existenzgründung – vom Staat mit zinsgünstigen Mitteln er-
leichtert werden. 

Franchise-Gründung 

Franchising ist ein kooperatives Vertriebssystem, bei dem die Mutterfirma (der 
Franchisegeber), ein erprobtes Geschäftskonzept und Unternehmens-Know-
how gegen Gebühr dem selbstständigen Franchisenehmer zur Verfügung stellt. 
Beide Seiten profitieren, wenn das System gut durchdacht und der Existenz-
gründer motiviert ist: Die Systemzentrale weitet ihren Markteinfluss aus, ohne 
selbst investieren zu müssen – der Franchisenehmer startet mit einem Unter-
nehmen, das im Idealfall schon mehrfach genau so in der Praxis Erfolg hatte. 
Dabei treten sämtliche Franchisenehmer eines Systems einheitlich in der 
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NOTIZEN Öffentlichkeit auf, so dass alle miteinander die gemeinsame Marke stärken kön-
nen. Franchisekonzepte gibt es für zahlreiche Branchen.  

Detaillierte Informationen zu einer Franchise-Gründung hält das GründerINFO 
„Franchise-Gründung“ (GK120) bereit. 

Fristen 

Einige Schritte im Zusammenhang mit Ihrer Gründung sind mit Fristen verbun-
den, die hier noch einmal zusammengestellt sind: 

● Finanzamt/Steuernummer 

Als Gründer müssen Sie Ihrem Finanzamt den ausgefüllten „Fragebogen zur 
steuerlichen Erfassung“ elektronisch übermitteln. Das Finanzamt teilt Ihnen an-
schließend Ihre Steuernummer zu (die Sie u. a. für Ihre Rechnungsformulare 
benötigen). 

Frist: Der Fragebogen ist innerhalb eines Monats nach Betriebseröffnung bzw. 

Aufnahme Ihrer Tätigkeit zu übermitteln. 

● Berufsgenossenschaft 

Die Berufsgenossenschaften sind die Träger der gesetzlichen Unfallversiche-
rung. In ihren Zuständigkeitsbereich fallen alle Aspekte der Arbeitssicherheit 
und -gesundheit. 

Frist: Sie müssen sich binnen einer Woche nach der Gewerbeanmeldung bei 

Ihrer zuständigen Berufsgenossenschaft melden und klären, ob Sie versiche-

rungspflichtig sind oder ob Sie sich eventuell freiwillig versichern lassen wollen 

(§ 192 SGB VII). 

● Agentur für Arbeit/Betriebsnummer 

Wenn Sie beabsichtigen, Mitarbeiter zu beschäftigen, benötigen Sie eine sog. 
Betriebsnummer der Agentur für Arbeit. Mit dieser Betriebsnummer melden Sie 
Ihre Mitarbeiter bei der Sozial- und Krankenversicherung an. 

Frist: Die Beantragung der Betriebsnummer muss erfolgt sein, bevor Sie Ihre 

ersten Mitarbeiter einstellen. 
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NOTIZEN 
9 Finanzierung und Fördermittel 

› INFO 

Die Volksbanken Raiffeisenbanken bieten Ihnen Informationen zur 
Finanzierung und zur Liquidität unter: 
www.vr.de/firmenkunden/unternehmensziele/unternehmen-gruenden.html 

Persönliche Kreditwürdigkeit. Die Zusage zu einer Finanzierung hängt von 
vielen Faktoren ab: Neben der persönlichen Vermögens- und Einkommenssi-
tuation spielen die unternehmerische Eignung, ein überzeugender Business- 
und Finanzplan sowie Kreditsicherheiten bzw. Bürgschaften eine Rolle.  

Bankübliche Sicherheiten sind beispielsweise Grundpfandrechte (Grund-
schuld/ Hypothek), Bankguthaben, Lebensversicherungen, Kundenforderun-
gen, Wertpapiere, aber auch Warenlager, Ladeneinrichtung, Maschinen und 
Geschäftsausstattung, Autos und Edelmetalle.  

Sollten Sie nicht über ausreichende Sicherheiten verfügen, können Sie sich bei 
der Bürgschaftsbank in Ihrem Bundesland erkundigen, ob eine Ausfallbürg-
schaft für Sie in Frage kommt. 

Zwei wichtige Begriffe bei der Finanzierung über Förderkredite sind „Haftungs-
freistellung“ und „Ausfallbürgschaft“: 
● Haftungsfreistellung: Förderkredite werden in aller Regel über die Haus-

bank ausgeliehen, die ihrerseits für die Rückzahlung des Darlehens ge-
genüber der Förderbank haftet. Diese Haftung wird für einige Programme 
mit der Haftungsfreistellung für einen Teil des Kredits (um max. 80 %) re-
duziert – Hausbank und Förderbank teilen sich also das Kreditrisiko. Der 
Gründer profitiert hiervon indirekt, weil dies der Hausbank die Gewährung 
des Kredits auch bei geringeren Sicherheiten erleichtert. 

● Ausfallbürgschaft: Die Bürgschaftsbanken der Länder ersetzen mit öf-
fentlichen Bürgschaften fehlende bankübliche Sicherheiten des Gründers 
für Bank- und/oder Förderkredite. Bei einem Scheitern des Vorhabens 
zahlen sie den besicherten Anteil der Finanzierung (max. 80 %, zwischen 
10.000 EUR und 1 Mio. EUR) an die Hausbank. Der Gründer haftet für 
diesen Anteil gegenüber der Bürgschaftsbank, für den Rest gegenüber der 
Hausbank. Der Antrag auf eine öffentliche Bürgschaft wird über die Haus-
bank gestellt (bis 100.000 EUR in einigen Ländern auch direkt). Die Bürg-
schaftsbanken holen i. d. R. eine Stellungnahme der zuständigen Kammer 
oder Branchenvereinigung ein. Wesentlich ist eine absehbar ausreichende 
Rentabilität des Vorhabens. Ausfallbürgschaften gibt es nicht für Förder-
kredite mit Haftungsfreistellung. 

Kredithilfen. Neben Kredithilfen des Bundes bzw. der KfW-Mittelstandsbank 
können Existenzgründer auch Förderung aus Landesprogrammen beantragen.  

Dazu gehören zinsgünstige Darlehen und Beteiligungen, in mehreren Bundes-
ländern aber auch zusätzliche Beratungsmittel, in einigen Regionen und Bran-
chen auch direkte Zuschüsse. Das aus eigenen Mitteln aufgebrachte Kapital 
sollte 15 bis 20 % des Gesamtbedarfs nicht unterschreiten.  

BITTE BEACHTEN SIE: Öffentliche Förderkredite für Existenzgründer erhält 
nur, wer den Antrag auf die Fördermittel stellt, bevor er Investitionen tätigt, 
Räume mietet oder das Gewerbe anmeldet. 

https://www.vr.de/firmenkunden/unternehmensziele/unternehmen-gruenden.html
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NOTIZEN Vielzahl an Fördermitteln 

Die Website FörderWelt der DZ BANK verschafft Ihnen einen ersten Ein-
blick in die Förderkreditwelt Deutschlands. 
Eine Förderung Ihres Projekts kann, je nach Förderbedingungen, über ver-
schiedene Wege möglich sein. Neben den Bundes- und Landesförderinsti-
tuten können Fördermittel des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrolle (BAFA) oder der Städte und Gemeinden in Frage kommen. 
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Website derzeit nur Förderangebote 
der KfW, Rentenbank, NRW.BANK, LfA, L-Bank, der ILB und des BAFA 
berücksichtigt werden. Das auf FörderWelt dargestellte Angebot wird suk-
zessive um weitere (Landes-)Fördermittel ergänzt. 
Die Förderinstitute bieten verschiedene Kreditprogramme an. Die Wahl des 
richtigen Programms hängt insbesondere davon ab, welchen Kapitalbedarf 
Sie haben und ob Sie im Haupt- oder Nebenerwerb gründen. 
TIPP: Nutzen Sie den in die Website integrierten FördermittelFinder und 
erfahren Sie nach wenigen Klicks, welche Förderprogramme für Ihr Vorha-
ben in Frage kommen. 

Öffentliche Fördermittel über die Hausbank erhalten 

Öffentliche Fördermittel werden häufig nicht direkt an Unternehmen verge-
ben, sondern über die Hausbank beantragt und abgewickelt. Die Firmen-
kundenberater der Volksbanken und Raiffeisenbanken sind Experten für 
öffentliche Mittel und kennen auch regionale Förderprogramme. 
www.foerder-welt.de 

KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) 

Zentrales Förderinstitut des Bundes – die KfW-Bankengruppe fördert u. a. Exis-
tenzgründer, Freiberufler und mittelständische Unternehmen. 

Telefon: 0800/539 90 01 
Website: www.kfw.de/kfw.de.html 

Die Förderkredite der KfW finden Sie hier: 
www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Existenzgr%C3%BCn-
dung/F%C3%B6rderprodukte/F%C3%B6rderprodukte-(S3).html 

Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz 

(BMWK) 

Infotelefon zu Mittelstand und Existenzgründung: 030/340 60 65 60 

Telefon: 03018/615-80 00 (Finanzierungshotline) 
Website: www.existenzgruender.de/DE/Gruendung-vorbereiten/Finanzie-

rung/inhalt.html 

Um sich zu orientieren, gibt Ihnen das Existenzgründerportal des BMWK einen 
Überblick über die wichtigsten Förderprogramme: 
www.existenzgruender.de/DE/Gruendung-vorbereiten/Finanzierung/Foerder-
programme/inhalt.html 

Die Förderdatenbank des BMWK gibt einen umfassenden und aktuellen Über-
blick über die Förderprogramme des Bundes, der Länder und der Europäischen 
Union und bietet Ihnen eine praktische Suchfunktion: 
www.foerderdatenbank.de/FDB/DE/Home/home.html 

http://www.foerder-welt.de/
https://www.kfw.de/kfw.de.html
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Existenzgr%C3%BCndung/F%C3%B6rderprodukte/F%C3%B6rderprodukte-(S3).html
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Existenzgr%C3%BCndung/F%C3%B6rderprodukte/F%C3%B6rderprodukte-(S3).html
https://www.existenzgruender.de/DE/Gruendung-vorbereiten/Finanzierung/inhalt.html
https://www.existenzgruender.de/DE/Gruendung-vorbereiten/Finanzierung/inhalt.html
https://www.existenzgruender.de/DE/Gruendung-vorbereiten/Finanzierung/Foerderprogramme/inhalt.html
https://www.existenzgruender.de/DE/Gruendung-vorbereiten/Finanzierung/Foerderprogramme/inhalt.html
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/DE/Home/home.html
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NOTIZEN Förderbanken und Förderprogramme der Bundesländer 

Landeskreditbank Baden-Württemberg – L-Bank 

Schlossplatz 12, 76131 Karlsruhe 
Telefon: 0711/122-23 45 (Bankenhotline Wirtschaftsförderung) 
E-Mail: wirtschaftsfoerderung@l-bank.de 
Website: www.l-bank.de/ 

Förderprogramme:  
www.l-bank.de/produkte/wirtschaftsfoerderung/guw-bw.html 

Investitionsbank Berlin (IBB) 

Bundesallee 210, 10719 Berlin 
Telefon: 030/21 25-47 47 
E-Mail: www.ibb.de/de/service/kontakt-center/kontakt-center.html 
Website: www.ibb.de/de/startseite/startseite.html 

Förderprogramme: 
www.ibb.de/de/wirtschaftsfoerderung/kundengruppen/existenzgruender/exis-
tenzgruender.html 

Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) 

Babelsberger Straße 21, 14473 Potsdam 
Telefon: 0331/660-22 11 (Infotelefon Existenzgründung) 
E-Mail: www.ilb.de/de/kontakt/kontakt-formular/infotelefon-existenzgruen-

dung.jsp 
Website: www.ilb.de/de/index.html 

Förderprogramme: 
www.ilb.de/de/existenzgruendung/existenzgruendung-foerderangebote-nach-
foerderart/ 

Bremer Aufbau-Bank GmbH (BAB) 

Domshof 14/15, 28195 Bremen 
Telefon: 0421/96 00-40 
E-Mail: mail@bab-bremen.de 
Website: www.bab-bremen.de/de/page/gruenden 

Förderprogramme: 
www.starthaus-bremen.de/de/page/finanzierung 

Hamburgische Investitions- und Förderbank 

Besenbinderhof 31, 20097 Hamburg 

Telefon: 040/248 46-533 
E-Mail: foerderlotsen@ifbhh.de 
Website: www.ifbhh.de 

Förderprogramme: 
www.ifbhh.de/programme/gruender-and-unternehmen/gruenden-und-nachfolgen 

Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WI Bank) 

MAIN TOWER, Neue Mainzer Straße 52–58, 60311 Frankfurt am Main 

Telefon: 0611/774-73 33 
E-Mail: foerderberatunghessen@wibank.de 
Website: www.wibank.de/wibank/gruender-unternehmen 

Förderprogramme: 
www.wibank.de/wibank/gruender-unternehmen/foerderprogramme 

mailto:wirtschaftsfoerderung@l-bank.de
https://www.l-bank.de/
https://www.l-bank.de/produkte/wirtschaftsfoerderung/guw-bw.html
https://www.ibb.de/de/service/kontakt-center/kontakt-center.html
https://www.ibb.de/de/startseite/startseite.html
https://www.ibb.de/de/wirtschaftsfoerderung/kundengruppen/existenzgruender/existenzgruender.html
https://www.ibb.de/de/wirtschaftsfoerderung/kundengruppen/existenzgruender/existenzgruender.html
https://www.ilb.de/de/kontakt/kontakt-formular/infotelefon-existenzgruendung.jsp
https://www.ilb.de/de/kontakt/kontakt-formular/infotelefon-existenzgruendung.jsp
https://www.ilb.de/de/index.html
https://www.ilb.de/de/existenzgruendung/existenzgruendung-foerderangebote-nach-foerderart/
https://www.ilb.de/de/existenzgruendung/existenzgruendung-foerderangebote-nach-foerderart/
mailto:mail@bab-bremen.de
https://www.bab-bremen.de/de/page/gruenden
https://www.starthaus-bremen.de/de/page/finanzierung
mailto:foerderlotsen@ifbhh.de
https://www.ifbhh.de/
https://www.ifbhh.de/programme/gruender-and-unternehmen/gruenden-und-nachfolgen
mailto:foerderberatunghessen@wibank.de
https://www.wibank.de/wibank/gruender-unternehmen
https://www.wibank.de/wibank/gruender-unternehmen/foerderprogramme
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NOTIZEN Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern (LFI) 

Werkstr. 213, 19061 Schwerin 
Telefon: 0385/63 63-0 
E-Mail: www.lfi-mv.de/ueber_uns/kontakt/ 
Website: www.lfi-mv.de/index.html 

Förderprogramme: 
www.lfi-mv.de/foerderfinder/ 

Investitions- und Förderbank Niedersachsen – NBank 

Günther-Wagner-Allee 12–16, 30177 Hannover 
Telefon: 0511/300 31-333 
E-Mail: beratung@nbank.de 
Website: www.nbank.de/ 

Förderprogramme: 
www.nbank.de/Förderprogramme/Übersicht/ 

NRW.BANK 

Kavalleriestraße 22, 40213 Düsseldorf (Beratungscenter Rheinland) 
Telefon:  0211/917 41-0 

Friedrichstraße 1, 48145 Münster (Beratungscenter Westfalen) 
Telefon:  0251/917 41-0 

E-Mail:  beratung@nrwbank.de 
Website:  www.nrwbank.de/de/gruender/ 

Förderprogramme: 
www.nrwbank.de/de/foerderung/foerderprodukte/ 

Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) 

Holzhofstr. 4, 55116 Mainz 
Telefon:  06131/61 72-13 33 (ISB-Beratertelefon) 
E-Mail:  beratung@isb.rlp.de 
Website:  isb.rlp.de/wirtschaft/gruenden-nachfolgen.html 

Förderprogramme: 
isb.rlp.de/service/foerderung.html 

Saarländische Investitionskreditbank AG (SIKB) 

Franz-Josef-Röder-Straße 17, 66119 Saarbrücken 
Telefon:  0681/30 33-0 
E-Mail:  existenzgruendung@sikb.de 
Website:  www.sikb.de/existenzgruendung 

Förderprogramme:  
www.sikb.de/existenzgruendung_existenzgruendung 

Sächsische Aufbaubank – Förderbank (SAB) 

Gerberstraße 5, 04105 Leipzig 
Telefon:  0341/702 92-0 

Pirnaische Straße 9, 01069 Dresden 
Telefon:  0351/49 10-0 

E-Mail: servicecenter@sab.sachsen.de 
Website: www.sab.sachsen.de/existenzgründung 

Förderprogramme: 
www.sab.sachsen.de/gründungsfinanzierung 

https://www.lfi-mv.de/ueber_uns/kontakt/
https://www.lfi-mv.de/index.html
https://www.lfi-mv.de/foerderfinder/
mailto:beratung@nbank.de
https://www.nbank.de/
https://www.nbank.de/Förderprogramme/Übersicht/
mailto:beratung@nrwbank.de
http://www.nrwbank.de/de/gruender/
https://www.nrwbank.de/de/foerderung/foerderprodukte/#/grfilter%5Bbrt%5D=100&modal_grfilter%5Bbrt%5D=100&filter%5Bgbr%5D=100
mailto:beratung@isb.rlp.de
https://isb.rlp.de/wirtschaft/gruenden-nachfolgen.html
https://isb.rlp.de/service/foerderung.html
mailto:existenzgruendung@sikb.de
https://www.sikb.de/existenzgruendung
https://www.sikb.de/existenzgruendung_existenzgruendung
mailto:servicecenter@sab.sachsen.de
https://www.sab.sachsen.de/existenzgründung
http://www.sab.sachsen.de/gründungsfinanzierung
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NOTIZEN Investitionsbank Sachsen-Anhalt 

Domplatz 12, 39104 Magdeburg 
Telefon:  0800/560 07 57 
E-Mail:  www.ib-sachsen-anhalt.de/kontaktformular 
Website:  www.ib-sachsen-anhalt.de/gruender 

Förderprogramme: 
www.ib-sachsen-anhalt.de/gruender/neue-existenz-gruenden 

Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) 

Haus der Wirtschaft, Lorentzendamm 22, 24103 Kiel 
(Besuchsadresse/Förderlotsen) 
Telefon: 0431/99 05-33 65 
E-Mail: foerderlotse@ib-sh.de 
Website:  www.ib-sh.de/unser-angebot/fuer-unternehmen/#customergroup=2 

Förderprogramme: 
www.ib-sh.de/infoseite/ibsh-foerderlotsen/ 

Thüringer Aufbaubank 

Gorkistraße 9, 99084 Erfurt 
Telefon: 0361/74 47-445 
E-Mail: www.aufbaubank.de/Kontakt/Kontaktformular 
Website:  www.aufbaubank.de/de/ 

Förderprogramme: 
www.aufbaubank.de/Unternehmen/Unternehmen-gruenden 

Bürgschaftsbanken sind privatwirtschaftlich organisierte und vom Staat unter-
stützte Förderbanken mit der Zielsetzung, gewerbliche Unternehmen und freie 
Berufe bei der Kredit- oder Beteiligungsfinanzierung zu unterstützen. Die von 
ihnen gewährten Bürgschaften sind vollwertige Sicherheiten für alle Kreditinsti-
tute. 

Die 17 Bürgschaftsbanken und Beteiligungsgarantiegesellschaften sowie die 
15 Mittelständischen Beteiligungsgesellschaften (MBGen) sind im Verband 
Deutscher Bürgschaftsbanken e. V. (VDB) zusammengeschlossen. 

Verband Deutscher Bürgschaftsbanken 

Schützenstr. 6a, 10117 Berlin 
Telefon: 030/263 96 54-0 
E-Mail: vdb.ermoeglicher.de/ueber-uns/kontaktformular/ 
Website: vdb.ermoeglicher.de 

Gründungszuschuss für ALG-I-Bezieher. Für den Gründungszuschuss der 
Agentur für Arbeit gilt, dass er persönlich beantragt werden muss. Der Antrag-
steller hat keinen Rechtsanspruch auf die Vergabe. Die wichtigsten Vorausset-
zungen für eine Förderung sind: 

● Sie üben die Selbstständigkeit hauptberuflich aus und beenden damit Ihre 
Arbeitslosigkeit. 

● Sie haben bei Beginn der selbstständigen Tätigkeit noch mindestens 
150 Tage Anspruch auf Arbeitslosengeld. 

● Eine fachkundige Stelle bescheinigt, dass Ihr Geschäftsmodell und Ihre 
persönlichen Voraussetzungen eine Existenzgründung und einen langfris-
tigen Erfolg in der Selbstständigkeit ermöglichen. (Fachkundige Stellen 
sind z. B. die IHK, die HWK oder Banken.) 

 

 

https://www.ib-sachsen-anhalt.de/kontaktformular
https://www.ib-sachsen-anhalt.de/gruender
https://www.ib-sachsen-anhalt.de/gruender/neue-existenz-gruenden
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https://www.aufbaubank.de/Kontakt/Kontaktformular
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NOTIZEN Dauer und Höhe des Gründungszuschusses: 

● Dauer: zunächst sechs Monate lang. Die Höhe hängt von der Höhe Ihres 
Arbeitslosengeldes ab. 

● Es gilt: Gründungszuschuss pro Monat = Höhe des zuletzt erhaltenen Ar-
beitslosengelds + 300 EUR 

● Nach einem halben Jahr können Sie weitere neun Monate lang 300 EUR 
erhalten. Dafür müssen Sie nachweisen, dass Sie hauptberuflich selbst-
ständig tätig sind. 

› INFO 

Die Informationen der Bundesagentur für Arbeit finden Sie unter 
dem folgenden Link: 
www.arbeitsagentur.de/arbeitslosengeld/existenzgruendung-gruen-
dungszuschuss 

https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslosengeld/existenzgruendung-gruendungszuschuss
https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslosengeld/existenzgruendung-gruendungszuschuss
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NOTIZEN 
10 Nachhaltigkeit: ESG-Kriterien 

Dass unternehmerisches Handeln an seiner „Nachhaltigkeit“ gemessen wird, 
ist historisch zwar ein verhältnismäßig junger Gedanke, der aber inzwischen in 
der Öffentlichkeit sehr präsent ist. In diesem Zusammenhang sind die „ESG-
Kriterien“ ein häufig zitiertes Stichwort. Doch woher kommen sie und was be-
deuten sie? 

Die Principles for Responsible Investment (UNPRI oder PRI) ist ein von den 
Vereinten Nationen im Jahr 2006 initiiertes internationales Netzwerk von Finan-
zinstituten, die zusammenarbeiten, um sechs Prinzipien umzusetzen, die zur 
Entwicklung eines nachhaltigeren globalen Finanzsystems beitragen sollen. 
Bis März 2022 haben sich mehr als 4.800 Unterzeichner aus über 80 Ländern, 
die etwa 100 Billionen US-Dollar repräsentieren, diesen Prinzipien angeschlos-
sen. 

ESG-Kriterien. Die Berücksichtigung der ESG-Kriterien ist verankert in den 
„Sechs Prinzipien“, und sie spielen dort eine zentrale Rolle. Wofür aber steht 
die Abkürzung „ESG“? 

● Das "E" in ESG steht für "Environment" (Umwelt). Hiermit wird der Verant-
wortungsbereich thematisiert, den Unternehmen für die Umwelt tragen 
sollten. Dieser Bereich umfasst die Aspekte der Umweltverschmutzung, 
der Energieeffizienz oder der Treibhausgasemissionen.  

● Das "S" in ESG steht für "Social" (soziale und gesellschaftliche Aspekte). 
Hiermit wird die Verantwortung thematisiert, die Unternehmen im sozialen 
Bereich des Gesundheitsschutzes, der Arbeitssicherheit oder dem gesell-
schaftlichen Engagement tragen.  

● Das "G" in ESG steht für "Governance" (verantwortungsvolle Unterneh-
mensführung). Hiermit wird eine nachhaltige Unternehmensführung the-
matisiert, in der Schwerpunkte wie Unternehmenswerte, Unternehmens-
steuerung und Kontrollprozesse enthalten sind.  

Nachhaltigkeit. Mit dem Kürzel ESG sind also drei grundsätzliche Handlungs-
felder oder Verantwortungsbereiche von Unternehmen benannt, die allerdings 
– je nach Land, Branche und Unternehmen unterschiedlich – konkretisiert wer-
den müssen. In der Zusammenschau dieser drei Verantwortungsbereiche kann 
dann die Nachhaltigkeit, z. B. eines Unternehmens, bewertet werden. Diese 
Bewertung nehmen spezialisierte Rating-Agenturen vor. 

Nachhaltigkeitsbewertung. Für die Bewertung der Nachhaltigkeit bestimmter 
Geschäftsmodelle und Unternehmen gibt es unterschiedliche Informationsquel-
len. 

● Viele Unternehmen erstellen z. B. bereits eigene Nachhaltigkeitsberichte, 
und für europäische kapitalmarktorientierte Unternehmen besteht seit 
2017 eine Berichtspflicht, so dass diese Unternehmen jährlich über we-
sentliche Entwicklungen aus den Bereichen Umwelt-, Arbeitnehmer- und 
Sozialbelange, Achtung der Menschenrechte sowie Bekämpfung von Kor-
ruption und Bestechung berichten müssen.  

● Außerdem gibt es sogenannte Nachhaltigkeitsagenturen, die nicht im Auf-
trag der Emittenten, sondern im Auftrag von Investoren tätig werden.  

Orientierung für Investoren. Die ESG-Kriterien nehmen eine entscheidende 
Funktion ein, wenn ein nachhaltiges Investmentportfolio zusammengestellt 
wird. So werden Unternehmen oder ganze Branchen, die diese Kriterien nicht 
erfüllen, von der Aufnahme in ein Investmentportfolio für nachhaltige Anlagen 
ausgeschlossen.  
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NOTIZEN Während die Bewertung klassischer Geldanlagen nach den ökonomischen Kri-
terien Rentabilität, Liquidität und Risiko erfolgt, werden nachhaltige Geldanla-
gen anhand ihrer Erfüllung der ESG-Kriterien bewertet. Das ESG-Rating gibt 
Auskunft darüber, wie nachhaltig ein Emittent (z. B. ein Unternehmen) oder ein 
Finanzprodukt (z. B. eine Anleihe) ist, bzw. inwiefern die ESG-Kriterien inner-
halb eines Unternehmens umgesetzt werden. Basierend auf dem ESG-Rating 
können Investoren somit feststellen, ob ein potenzielles Investment die eigenen 
Anforderungen an ein nachhaltiges Anlagemanagement erfüllt. 

Bedeutung von ESG. In den letzten Jahren wurde die Bedeutung von ESG-
Faktoren immer deutlicher, weil sie nicht nur bei den Investitionsentscheidun-
gen institutioneller Anleger auf den internationalen Finanzmärkten eine immer 
größere Rolle spielen , sondern auch bei den Entscheidungen privater Anleger. 
Darüber hinaus fließen Nachhaltigkeitsaspekte in politische Aktivitäten auf in-
ternationaler und europäischer Ebene ein: 

● Sustainable Development Goals (SDGs) der UN. Im September 2015 
haben sich die Länder der United Nations (195 Mitgliedsstaaten) auf die 
Agenda 2030 zur nachhaltigen Entwicklung verständigt. Die wichtigsten 
Bestandteile der Agenda sind 17 Sustainable Development Goals (SDGs). 

● EU-Aktionsplan. Um die EU-Klima- und Energieziele bis 2030 zu verwirk-
lichen, muss Europa nach Angaben der Kommission einen jährlichen In-
vestitionsrückstand von fast 180 Mrd. EUR aufholen. Dazu braucht es Ka-
pital von privaten Anlegern und institutionellen Investoren. Vor diesem 
Hintergrund sollen Kapitalströme auf nachhaltige Investitionen umgelenkt 
werden, um so den Klimaschutz und ein zukunftssicheres Wachstum zu 
finanzieren. 

Fazit: Die ESG-Kriterien stellen eine erste, allerdings immer noch recht abs-
trakte Stufe dar, um die Nachhaltigkeit eines Unternehmens erfassen und be-
werten zu können. Diese Bewertung wird von spezialisierten Agenturen in ei-
nem ESG-Rating vorgenommen und dient als Entscheidungshilfe für institutio-
nelle Investoren und private Anleger. Die zunehmende Akzeptanz der ESG-
Kriterien führt zu einer (politisch gewollten) Steuerung der Finanzströme zu-
gunsten ESG-konformer Unternehmen. Relevant sind diese Kriterien zz. für 
große, internationale Kapitalgesellschaften, die an den Investments z. B. von 
Beteiligungsgesellschaften und Fondsanbietern interessiert sind. Die hohe po-
litische Priorität und die hohe Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit wird mit gro-
ßer Wahrscheinlichkeit dazu führen, dass die Beachtung der ESG-Kriterien 
auch in den Bereich der mittelständischen Unternehmen, ggf. auf der Basis 
bankinterner Ratings, Einzug halten und Einfluss auf deren spezifische Finan-
zierungsinstrumente, wie Kreditvergaben u. Ä., haben wird. 

Bei der Vergabe von Fördermittelkrediten der KfW gilt für die Hausbanken be-
reits seit 1. März 2023 eine bindende Nachhaltigkeitsrichtlinie. Dieser Richtlinie 
zufolge erwartet die KfW, dass die Hausbanken bzw. Globaldarlehenspartner 
unabhängig von ihrem Sitz angemessene bankübliche Verfahren nutzen, um 
sicherzustellen, dass die von der KfW (mit) zu finanzierenden Vorhaben min-
destens die im Investitionsland geltenden umwelt- und sozialrechtlichen Anfor-
derungen und Standards einhalten. 
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NOTIZEN 
11 Pflichten als Arbeitgeber 

Anmeldung von Mitarbeitern. Falls Sie Mitarbeiter einstellen wollen, benöti-
gen Sie eine Betriebsnummer sowie eine Mitgliedsnummer der gesetzlichen 
Unfallversicherung (Berufsgenossenschaft). 

● Die achtstellige Betriebsnummer erhalten Sie bei der Agentur für Arbeit. 
Sie ist Grundlage für die Meldung zur Sozialversicherung. 

● Die UV-Mitgliedsnummer erhalten Sie bei der für Ihr Unternehmen zustän-
digen Berufsgenossenschaft. 

Sozialversicherungspflichtige Angestellte. Lassen Sie Ihre Angestellten ei-
nen Fragebogen ausfüllen, in dem folgende Informationen abgefragt werden: 
Name, Adresse, Sozialversicherungsnummer, Krankenkasse und Kirchensteu-
erpflicht. Der nächste Schritt ist die Anmeldung zur Sozialversicherung: Sie 
melden Ihre Angestellten bei deren Krankenkasse zur Renten-, Kranken- (und 
damit Pflege-) und Arbeitslosenversicherung an. Sie nutzen entweder Ihre ei-
gene Betriebssoftware oder das kostenlose Internet-Tool (sv.net) der Kranken-
kassen, mit dem Meldungen zur Sozialversicherung, Beitragsnachweise sowie 
Entgeltbescheinigungen an die Krankenkassen übermittelt werden können. 

Außerdem melden Sie Ihre Angestellten bei der Berufsgenossenschaft (gesetz-
liche Unfallversicherung) an. 

Minijobber. Die Anmeldung eines Minijobbers mit der Meldung zur Sozialver-
sicherung und die Übermittlung von Beitragsnachweisen erfolgen ausschließ-
lich bei der Minijob-Zentrale. Dies gilt unabhängig davon, bei welcher gesetzli-
chen Krankenkasse der Minijobber versichert ist. 

› INFO 

Nützliche Orientierungshilfen bei allen Fragen, die die Sozialversiche-
rung Ihrer Angestellten betreffen, finden Sie – u. a. mit einem Schwer-
punkt für Existenzgründer – im „Informationsportal Arbeitgeber So-
zialversicherung“ (www.informationsportal.de/themen/). 

 

https://www.informationsportal.de/themen/
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NOTIZEN 
12 Die eigene Absicherung 

Arbeitslosenversicherung. Wer sich selbstständig macht, kann freiwillig (ge-
gen einen pauschalen Monatsbeitrag) Mitglied der Arbeitslosenversicherung 
bleiben (Kündigung erstmals nach fünf Jahren möglich, dann mit jeweils drei 
Monaten Frist). Die wesentlichen Voraussetzungen sind: 

● Ihre selbstständige Tätigkeit umfasst mindestens 15 Wochenstunden, 

● Sie waren innerhalb der letzten 24 Monate vor Aufnahme der selbstständi-
gen Tätigkeit mindestens zwölf Monate versicherungspflichtig beschäftigt 
(diese zwölf Monate können auch über den Zeitraum der letzten 24 Mo-
nate verteilt sein) oder Sie bezogen Arbeitslosengeld. 

Der Antrag muss innerhalb von drei Monaten nach Existenzgründung gestellt 
werden. 

Krankenversicherung. Wer sich selbstständig macht und zuvor in einer ge-
setzlichen Krankenversicherung pflichtversichert war, kann wählen, ob er als 
freiwillig Versicherter in der gesetzlichen Krankenkasse bleibt oder ob er sich 
privat versichert. Falls Sie bei Ihrer bisherigen Versicherung bleiben wollen, 
müssen Sie dort Ihren Schritt in die Selbstständigkeit melden.  

Vor- und Nachteile der gesetzlichen und der privaten Krankenversicherung sind 
individuell abzuwägen: Sollten Sie Familie haben oder dies planen, bedenken 
Sie, dass Sie in der privaten Krankenversicherung für jedes Mitglied eigene 
Beiträge zahlen müssen. In der gesetzlichen Krankenversicherung besteht hin-
gegen Beitragsfreiheit für den Ehepartner und die Kinder, falls bestimmte Ein-
kommensgrenzen nicht überschritten werden. Häufig bieten private Kranken-
versicherungen jungen Versicherten sehr attraktive Tarife an, die aber in spä-
teren Jahren stark ansteigen können. Sollten Sie sich als Selbstständiger privat 
versichern, haben Sie in der Regel später keine Möglichkeit mehr, in die ge-
setzliche Krankenkasse zurückzukehren. 

Krankentagegeld. Falls Sie krankheitsbedingt nicht arbeiten können, lassen 
sich Einkommenseinbußen durch ein Kranken- bzw. Krankentagegeld ausglei-
chen. Sie können dies mit Ihrer gesetzlichen oder privaten Krankenversiche-
rung vereinbaren. 

Altersvorsorge. Die Beschäftigung mit der Altersvorsorge ist für Selbststän-
dige besonders wichtig. Es ist empfehlenswert, sich in dieser Frage von einem 
Experten beraten zu lassen. Grundsätzlich hat man bei der Vorsorge für das 
Alter verschiedene Möglichkeiten: Kapitalanlageprodukte wie Aktien, Renten-
papiere, Fonds, Immobilien, Renten- und Lebensversicherungen. Zudem gibt 
es die staatlich bezuschusste sogenannte Riester-Rente für Arbeitnehmer (bei-
spielsweise für Geschäftsführer-Gesellschafter einer GmbH) und die steuerlich 
geförderte sogenannte Rürup-Rente für Selbstständige. 

Berufsunfähigkeit. Das Risiko der Berufsunfähigkeit ist in der gesetzlichen 
Rentenversicherung für alle, die ab dem 1. Januar 1961 geboren sind, nur äu-
ßerst unzureichend abgesichert (Erwerbsminderungsrente); eine Berufsunfä-
higkeitsversicherung sollte zusätzlich privat abgeschlossen werden. Auch hier 
ist ein Gespräch mit einem Experten anzuraten, um Fehler zu vermeiden und 
eine ausreichende Absicherung zu gewährleisten. 
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13 Offizielle Anlaufstellen 

› INFO 

Aktuelle Untersuchungen zum Thema „Existenzgründungen“ legt regelmäßig das 
Institut für Mittelstandsforschung Bonn (IfM) vor: 
www.ifm-bonn.org/statistiken/gruendungen-und-unternehmensschliessungen/ge-
werbliche-existenzgruendungen-und-liquidationen 

  

 
Bund Existenzgründerportal des BMWK 
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz 

Das Existenzgründerportal ist eine sehr „komplette“ und gut strukturierte Anlaufstelle 
für Existenzgründerinnen und Existenzgründer. Das Portal behandelt grundlegende 
Themen und stellt praktische Ratgeber und Checklisten bereit. Vor allem aber finden 
sich hier zahlreiche nützliche weiterführende oder nachgeordnete Informationsquellen. 
Zum Beispiel werden die wichtigsten Förderprogramme des Bundes kurz vorgestellt. 
Für Förderprogramme der EU, des Bundes und der Länder wird der Besucher der 
Seite zur Förderdatenbank des BMWK weiterverwiesen. 
www.existenzgruender.de/DE/Home/inhalt.html 
www.foerderdatenbank.de/FDB/DE/Home/home.html 

  

 
Bund Gründerplattform 
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz sowie KfW 

Die Gründerplattform ist eine Initiative des Bundesministeriums für Wirtschaft und Kli-
maschutz und der KfW. Die Nutzung ist kostenlos. Die Idee ist, eine jüngere Ziel-
gruppe durch die Online-Bereitstellung interaktiver Tools auf dem Weg zur Existenz-
gründung zu begleiten und zu unterstützen. In einem geschützten Account kann man 
seine Idee bis zur Umsetzung weiterentwickeln. Man findet schnell Beratung, Förde-
rung und Finanzierung in der eigenen Region. Das Projekt, an dem man arbeitet, sieht 
kein Dritter, solange man es nicht freigibt. 
gruenderplattform.de/ 

  

 
Baden-Württemberg Die Kampagne Start-up-BW 
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg 

Ziel der Landesregierung von Baden-Württemberg ist es zum einen, die Wettbewerbs-
fähigkeit und wirtschaftliche Stärke des Landes zu erhalten und zum anderen den Ruf 
als Gründerland national und international zu stärken. Um dies zu erreichen, hat das 
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus die Landeskampagne „Start-up BW“ 
gestartet. Die im Rahmen der Kampagne entstandene Internetplattform bildet für die 
Existenzgründerinnen und -gründer im Land die regionalen Ökosysteme und die für 
sie relevanten Einrichtungen und Kontaktdaten ab. 

Hier finden Sie auch eine Übersicht der Start-up-Fördermaßnahmen des Landes. 
www.startupbw.de 

  

 
Berlin Gründen in Berlin 
Industrie- und Handelskammer zu Berlin 

gruenden-in-berlin.de ist ein gemeinsames Projekt der Industrie- und Handelskammer 
Berlin, der Handwerkskammer Berlin, der Investitionsbank Berlin und der Senatsver-
waltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe. Diese stellen ihre Online-Informations-
angebote auf der zentralen Plattform zur Verfügung. 

https://www.ifm-bonn.org/statistiken/gruendungen-und-unternehmensschliessungen/gewerbliche-existenzgruendungen-und-liquidationen
https://www.ifm-bonn.org/statistiken/gruendungen-und-unternehmensschliessungen/gewerbliche-existenzgruendungen-und-liquidationen
https://www.existenzgruender.de/DE/Home/inhalt.html
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/DE/Home/home.html
https://gruenderplattform.de/
https://www.startupbw.de/
https://www.gruenden-in-berlin.de/
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gruenden-in-berlin.de bündelt eine Vielzahl an wichtigen Themen, Adressen und Ter-
minen rund um den Bereich Existenzgründung. Damit bietet es eine zentrale Online-
Anlaufstelle für Existenzgründung und junge Unternehmen in Berlin. 
www.gruenden-in-berlin.de/ 

  

 
Brandenburg Weg in die Selbstständigkeit! 
Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) 

Als Förderbank des Landes wendet sich die ILB auf ihrer Website an alle, die sich mit 
einer Geschäftsidee in Brandenburg selbstständig machen möchten. Sie bietet ihre 
Unterstützung bei der Gründung und beim Aufbau eines eigenen Unternehmens an. 

Die ILB hält für Existenzgründer maßgeschneiderte Förder- und Finanzierungsmög-
lichkeiten in Form von Zuschüssen, Darlehen und Venture Capital bereit. 

Über die finanzielle Förderung hinaus bietet sie mit ihren Existenzgründungsinitiativen 
„Businessplan-Wettbewerb Berlin-Brandenburg (BPW)“ und „Deutsche Gründer- und 
Unternehmertage (deGUT)“ Unterstützung bei der Entwicklung eines Geschäftskon-
zepts sowie Informationen und Beratung zum Thema Existenzgründung an, unter an-
derem durch eigene Förderberater. Weitere Informationen erhalten Interessierte auch 
am ILB-Infotelefon für Existenzgründungen. 
www.ilb.de/de/existenzgruendung/ 

  

 
Bremen Starthaus Bremen und Bremerhaven 
Bremer Aufbau-Bank GmbH 

In der Starthaus-Initiative arbeitet die Gründungsszene des Landes Bremen eng zu-
sammen, um Existenzgründerinnen und -gründer auf ihrem Weg in die erfolgreiche 
Selbstständigkeit zu begleiten. Mit einem vielseitigen Angebot bietet das Starthaus-
Netzwerk Unterstützung und Informationen an, beispielsweise bei Fragen zu Formali-
täten, zur Gewerbeanmeldung, zu Standorten oder Branchen. Außerdem gibt es eine 
spezielle Beratung für Frauen oder Studierende. In konkreten Fällen vermittelt die 
Starthaus-Initiative Kontakte zu zahlreichen Kooperationspartnern. 
www.starthaus-bremen.de/de/page/startseite 

  

 
Hamburg hei. Hamburger ExistenzgründungsInitiative 
BürgschaftsGemeinschaft Hamburg GmbH 

Die hei. ist eine Einrichtung der Hamburger Wirtschaft. Sie wurde 1995 von der Wirt-
schaftsbehörde der Freien und Hansestadt Hamburg, der Handelskammer Hamburg 
und der Handwerkskammer Hamburg sowie Verbänden, Innungen, Kreditinstituten 
und der BürgschaftsGemeinschaft Hamburg GmbH gegründet. Sie ist die erste Anlauf-
stelle für alle, die in Hamburg eine Selbstständigkeit anstreben. Die hei. arbeitet seit 
Jahren eng mit zahlreichen Partnern in der Hansestadt Hamburg und der Metropolre-
gion zusammen, um Gründungswillige bei ihrem Schritt in die Selbstständigkeit kom-
petent, umfassend und individuell zu beraten und zu begleiten. 
www.hei-hamburg.de/ 

  

 
Hessen Existenzgründungsportal 
Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen 

Das Existenzgründungsportal des Landes Hessen kommt gleich zur Sache: Auf der 
Startseite gibt es aktuelle Nachrichten zum Themenumfeld, ansonsten findet der Grün-
dungsinteressierte unter den Menüpunkten „Gründungstipps“, „Gründungsformen“, 
„Förderung“ und „Anlaufstellen“ weiterführende Informationen zu allen Aspekten eines 
Starts in die Selbstständigkeit. 
existenzgruendung.hessen.de/ 

  

https://www.gruenden-in-berlin.de/
https://www.gruenden-in-berlin.de/
https://www.ilb.de/de/existenzgruendung/
https://www.starthaus-bremen.de/de/page/startseite
https://www.hei-hamburg.de/
https://existenzgruendung.hessen.de/


GründerINFO | Praxis für Physiotherapie 39 

 

GK104 

 
Mecklenburg-Vorpommern Gründer MV.de 
Allgemeiner Unternehmensverband Neubrandenburg e. V. 

Diese Website, gefördert durch die Europäische Union – Europäischer Sozialfonds 
sowie das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Mecklenburg-Vorpom-
mern, ist ein wenig unübersichtlich. Eine unklare Struktur erschwert das Auffinden 
nützlicher Informationen. 
www.gruender-mv.de 

  

 
Niedersachsen Existenzgründung in Niedersachsen 
Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und  
Digitalisierung 

Wer sich mit den Stichworten „Existenzgründung“ und „Niedersachsen“ an eine Such-
maschine wendet, der landet auf dieser Website des Landes. Sie verspricht eine Viel-
zahl von Möglichkeiten, um die Geschäftsidee erfolgreich umzusetzen. Diese beste-
hen in knapp dargestellten „5 Schritte zum eigenen Unternehmen“, gleich im An-
schluss hat man die Möglichkeit, sich eine Beratungsstelle für Existenzgründer auszu-
wählen, landet aber damit schon bei einer der IKHs. 

Es gibt noch ein weiteres Informationsangebot Startup.niedersachsen, im Auftrag des 
Niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung, 
das aber in erster Linie die erfolgreiche Gründerszene darstellt und sich weniger an 
den informations- und ratsuchenden Existenzgründer zu richten scheint. 

Zum Einstieg: 
www.nds.de/de/services/gruendung 

Über Start-up-Initiativen: 
startup.nds.de 

  

 
Nordrhein-Westfalen Die STARTERCENTER NRW 
Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des 
Landes Nordrhein-Westfalen 

In ganz NRW bieten 75 STARTERCENTER kostenlose Unterstützung für Gründerin-
nen und Gründer bestehend aus Informationen, individueller Beratung und vielseitigen 
Schulungsangebote.  

Träger der STARTERCENTER NRW sind Handwerkskammern, Industrie- und Han-
delskammern oder kommunale Wirtschaftsförderungen. 

Eine interaktive NRW-Karte hilft bei der Suche nach einem nächstgelegenen 
STARTERCENTER NRW, mit Ansprechpartner und Kontaktdaten. 

Kurze Zusammenfassung der Leistungen: 
www.youtube.com/watch?v=IDX3kfqvd4k 

Website der STARTERCENTER NRW: 
www.startercenter.nrw 

  

 
Rheinland-Pfalz Die Initiative gründen RLP 
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 

Die Rollen sind recht gut verteilt in Rheinland-Pfalz: Es gibt eine zentrale Website des 
Wirtschaftsministeriums, die sich darauf konzentriert, Überblickswissen anzubieten 
und dann sehr schnell weiterverweist auf Partner vor Ort bzw. bei Fragen zur Finan-
zierung und Förderung auf die verschiedenen Ansprechpartner. 

Unter den Webseiten, die das Angebot des Wirtschaftsministeriums sehr konkret und 
hilfreich ergänzen, ist besonders die der Arbeitsgemeinschaft der IHKs und 

https://www.gruender-mv.de/
https://www.nds.de/de/services/gruendung
https://startup.nds.de/
https://www.youtube.com/watch?v=IDX3kfqvd4k
https://www.startercenter.nrw/
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Handwerkskammern in Rheinland-Pfalz erwähnenswert, u. a. mit zahlreichen Ratge-
bern zu allen möglichen Aspekten der Selbstständigkeit. 
gruenden.rlp.de/de/startseite/ 

IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz und Hwk-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-
Pfalz: 
www.starterzentrum-rlp.de 

Beratungsprogramm für Existenzgründung der Investitions- und Strukturbank Rhein-
land-Pfalz (ISB): 
isb.rlp.de/foerderung/134.html 

  

 
Saarland Saarland Offensive für Gründer (SOG) 
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr 

Die Saarland Offensive für Gründer (SOG) ist ein über Jahre gewachsenes regionales 
Netzwerk, dem alle in der Gründungsförderung aktiven Kräfte des Saarlandes ange-
hören. Dazu zählen neben dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr 
beispielsweise die Industrie- und Handelskammer Saarland (IHK), die Handwerkskam-
mer des Saarlandes (HWK), die Saarländische Investitionskreditbank (SIKB), saaris – 
saarland. innovation & standort e. V., die Hochschulen, die regionalen Wirtschaftsför-
derer, die Steuerberaterkammer sowie viele weitere Partner. Koordiniert wird die SOG 
über das Wirtschaftsministerium. 

Die Webseite der Offensive vermittelt einen schnellen Überblick mit nützlichen Infor-
mationen, Kontakten und weiterführenden Links. 
gruenden.saarland.de 

Förderung im Saarland durch die Saarländische Investitionskreditbank (SIKB): 
www.fuer-gruender.de/kapital/foerdermittel/foerderbank-im-profil/sikb-foerderung/ 

  

 
Sachsen Sächsisches Existenzgründer-Netzwerk 
Industrie- und Handelskammer Dresden 

Unter den drei Menüpunkten „Gründung“, „Finanzierung“ und „Nachfolge“ werden 
knapp, aber gut strukturiert und informativ alle wichtigen Aspekte der Existenzgrün-
dung behandelt. Beginnend mit einem Online-Check „Bin ich ein Gründertyp?“ über 
Informationen zu Gründungsformalitäten bis – beispielsweise – einem Merkblatt zur 
Vorbereitung auf das Bankgespräch findet man hier viele nützliche Informationen, die 
manchmal ein wenig knapp gehalten erscheinen mögen, die aber auf jeden Fall ver-
hindern, dass der Existenzgründer an wichtigen Stellen „falsch abbiegt“. Einen promi-
nenten Platz räumt diese Seite dem Aspekt der Existenzgründung durch Übernahme 
eines bestehenden Unternehmens via Nachfolgeregelung ein. 
www.existenzgruendung-sachsen.de 

Gründungsberatung der Sächsischen Aufbaubank SAB – Landesförderinstitut des 
Freistaates Sachsen: 
www.sab.sachsen.de/meta/bereichsauswahl.jsp?fp_s=76880 

  

 
Sachsen-Anhalt Existenzgründungsoffensive HIER. We go! 
Univations GmbH (im Auftrag des Ministeriums für Wirtschaft, 
Wissenschaft und Digitalisierung) 

Die Website hier-we-go.de ist Kern des Projekts „Gründerland Sachsen-Anhalt“. Die-
ses verfolgt das Ziel, das Gründungsgeschehen in Sachsen-Anhalt zu verbessern und 
Anreize für eine selbstständige Tätigkeit zu erhöhen. Auf der Website wird über die 
Gründungsförderung in Sachsen-Anhalt berichtet. Alle Akteure in diesem Bereich wer-
den miteinander vernetzt und zum Teil vorgestellt. 

Der Schwerpunkt der Webseite liegt eher auf Aktualität („News & Termine“) bzw. auf 
PR-Botschaften („Gründer*innen & Storys“ sowie „Standorte & Infrastruktur“) als auf 

https://gruenden.rlp.de/de/startseite/
https://www.starterzentrum-rlp.de/
https://isb.rlp.de/foerderung/134.html
https://gruenden.saarland.de/
https://www.fuer-gruender.de/kapital/foerdermittel/foerderbank-im-profil/sikb-foerderung/
https://www.existenzgruendung-sachsen.de/
https://www.sab.sachsen.de/meta/bereichsauswahl.jsp?fp_s=76880
https://hier-we-go.de/
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grundsätzlichen Ratgeberinformationen, die zwar auch zur Sprache kommen, aber nur 
in sehr knapper Form. 
hier-we-go.de 

Investitionsbank Sachsen-Anhalt – Starthilfen: 
www.ib-sachsen-anhalt.de/gruender 

  

 
Schleswig-Holstein Existenzgründung/Förderberatung 
 

Eine auf Landesebene zentral betriebene Webseite für Existenzgründer vermisst man 
für dieses Bundesland. 

„Existenzgründung“ kommt in Schleswig-Holstein zwar im Landesportal des Minister-
präsidenten vor, zuständigkeitshalber beim Wirtschaftsministerium, für einen Existenz-
gründer lohnt der Besuch jedoch kaum. 

Informativer sind da schon die IHKs, auch wenn man auf deren Homepage das Stich-
wort „Gründung und Selbstständigkeit“ erst findet, wenn man das Menü aufklappt. Der 
Schwerpunkt der Informationsvermittlung liegt dann auf Hinweisen zu Beratungsange-
boten und Veranstaltungen der IHKs. 

Auch die IB.SH – Förderbank für Schleswig-Holstein hält ein Angebot für Existenz-
gründer bereit. 

IHK Schleswig-Holstein: 
www.ihk.de/schleswig-holstein/ 

Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH): 
www.ib-sh.de/unser-angebot/fuer-privatpersonen/neues-unternehmen-gruenden/ 

Förderberatung: 
www.ib-sh.de/infoseite/ibsh-foerderlotsen/ 

  

 
Thüringen ThEx Thüringen 
Thüringer Zentrum für Existenzgründungen und Unternehmertum 

Mit dem Projekt ThEx wollen das Thüringer Wirtschaftsministerium, die Thüringer 
Handwerkskammern, die Industrie- und Handelskammer Erfurt, die Industrie- und 
Handelskammer Südthüringen sowie weitere Träger von Thüringer Beratungsnetzwer-
ken Existenzgründerinnen und -gründer unterstützen und die Gründerkultur in Thürin-
gen weiter stärken. Sie geben auf der zugehörigen Website Gründungswilligen und 
Unternehmen einen transparenten und zielgerichteten Überblick über die Vielzahl an 
Angeboten. 

Schwerpunkt der Unterstützungsleistungen scheint weniger die Bereitstellung von In-
formationen über die ThEx-Webseite zu sein, sondern vielmehr die persönliche Be-
gleitung und Unterstützung durch Veranstaltungen und Workshops. 
www.thex.de/existenzgruendung/ 

https://hier-we-go.de/
https://www.ib-sachsen-anhalt.de/gruender
https://www.ihk.de/schleswig-holstein/
https://www.ib-sh.de/unser-angebot/fuer-privatpersonen/neues-unternehmen-gruenden/
https://www.ib-sh.de/infoseite/ibsh-foerderlotsen/
https://www.thex.de/existenzgruendung/
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14 Netzwerke und Gründungsberatung 

Betriebs-/Existenzgründungsberatung 

RKW – Rationalisierungs- und Innovationszentrum der  
Deutschen Wirtschaft e. V. 

Düsseldorfer Str. 40 A, 65760 Eschborn 
Telefon: 06196/49 5-0 
E-Mail: kommunikation@rkw.de 
Website: www.rkw-kompetenzzentrum.de/gruendung/ueber-uns/ 

Das RKW Kompetenzzentrum ist ein gemeinnütziger und neutraler Impuls- und Rat-
geber für den deutschen Mittelstand, der durch das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Klimaschutz gefördert wird.  

Die folgenden Verbände legen an die Qualität ihrer beratenden Mitglieder hohe Maß-
stäbe an und können Existenzgründungsberater aus den Regionen benennen. Die 
Beratungskosten werden im Allgemeinen vom Bund bezuschusst. 

Bundesverband Deutscher Unternehmensberater (BDU) e. V. 

Joseph-Schumpeter-Allee 29, 53227 Bonn 
Telefon: 0228/91 61-0 
E-Mail: info@bdu.de 
Website: www.bdu.de/ 

Vereinigung Beratender Betriebs- und Volkswirte (VBV) e. V. 

Blütenweg 12, 22589 Hamburg 
Telefon: 040/89 80-70 18 
E-Mail: info@vbv.de 
Website: www.vbv.de 

Netzwerke für junge Unternehmen 

Wirtschaftssenioren („ALT HILFT JUNG“) 

Die Wirtschaftssenioren sind ehemalige Führungskräfte, Experten und Unternehmer 
aus Industrie, Handel, Handwerk, Dienstleistung oder freien Berufen. Sie geben Start-
hilfe durch Beratung in kaufmännischen, finanziellen und organisatorischen Fragen 
(keine Rechts- und Steuerberatung). Die Hilfe ist ehrenamtlich und im Prinzip honorar-
frei; es wird lediglich ein pauschaler Auslagenersatz verlangt, dessen Höhe die ange-
schlossenen Vereine in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich festgesetzt ha-
ben. 
Website: wirtschaftssenioren.net 

Business Angels 

Business Angels Netzwerk Deutschland e. V. (BAND) bringt Gründungsunternehmer 
und Business Angels zusammen, um eine Beteiligung zu initiieren. Die zentrale Web-
site eröffnet den Zugang zu den Aktivitäten im deutschen Business Angels Markt und 
enthält alle wichtigen Informationen einschließlich eines Archivs. Links führen zu allen 
Business Angels Netzwerken, die den Markt gemeinsam mit BAND gestalten, und zu 
den Mitgliedern und Sponsoren von BAND. 
Website: www.business-angels.de/ 

mailto:kommunikation@rkw.de
https://www.rkw-kompetenzzentrum.de/gruendung/ueber-uns/
mailto:info@bdu.de
https://www.bdu.de/
mailto:info@vbv.de
https://www.vbv.de/
https://wirtschaftssenioren.net/
http://www.business-angels.de/
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Wirtschaftsjunioren 

Die Wirtschaftsjunioren sind rund 10.000 Unternehmer und Führungskräfte unter 
40 Jahren. Sie fördern den Austausch und die Entwicklung junger Unternehmer und 
Führungskräfte, sind global vernetzt und gelten als größtes Netzwerk der jungen Wirt-
schaft in Deutschland mit rund 215 Mitgliedskreisen vor Ort. 
Website: wjd.de 

Links zu den Juniorenkreisen vor Ort: 
Website: wjd.de/ueber-uns/wirtschaftsjunioren-vor-ort 

nexxt-change Unternehmensbörse 

Die vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gemeinsam mit KfW 
betriebene und von DIHK, ZDH, BVR und DSGV partnerschaftlich unterstützte 
Internetplattform www.nexxt-change.org richtet sich an Unternehmer, die einen 
Nachfolger für ihr Unternehmen suchen, sowie an Existenzgründer und Unterneh-
mer, die ein im Zuge einer Nachfolgeregelung abzugebendes Unternehmen zur 
Übernahme suchen. 

Internetseiten für Gründer 

Das Existenzgründerportal ist eine sehr „komplette“ und gut strukturierte Anlaufstelle 
für Existenzgründer/innen (Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, Berlin): 
Website: www.existenzgruender.de 

Die Idee der Gründerplattform ist, jüngere Existenzgründer durch die Online-Bereit-
stellung interaktiver Tools auf ihrem Weg zu begleiten und zu unterstützen (KfW, 
Frankfurt a. M., und Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, Berlin): 
Website: www.gruenderplattform.de 

Für Gründer ist praxisorientiert und instruktiv, mit zahlreichen Tools, die ein Grün-
dungsvorhaben unterstützen; ergänzend werden kostenpflichtige „Gründungspakete“ 
angeboten (Passion4Business GmbH, Berlin): 
Website: www.fuer-gruender.de 

Die Gründerküche ist eher mit der Zielgruppe Start-ups und (kreative) Selbstständige 
unterwegs, sie bietet aber auch für konventionell orientierte Gründungsvorhaben wert-
volle Informationen, Übersichten, Checklisten, Tools (JinnyJo Media GmbH, Frankfurt 
a. M.): 
Website: www.gruenderkueche.de 

Deutsche Startups bietet tägliche Informationen mit Neuigkeiten aus der heimischen 
Internet-Gründerszene (DS Media, Köln): 
Website: www.deutsche-startups.de 

Für Genossenschaftsgründer bietet die Seite des DGRV – Deutscher Genossen-
schafts- und Raiffeisenverband e. V. eine Gründungsseite für Genossenschaften. 
Hier werden Sie Schritt für Schritt an die Gründung eines genossenschaftlichen Unter-
nehmens herangeführt. 
Website: genossenschaften.de/de/ 

Businessinsider hat seinen Schwerpunkt bei branchenrelevanten News und Informa-
tionen zur deutschen Webwirtschaft (Business Insider Deutschland, Berlin): 
Website: www.businessinsider.de/gruenderszene 

https://wjd.de/
https://wjd.de/ueber-uns/wirtschaftsjunioren-vor-ort
https://www.nexxt-change.org/DE/Startseite/inhalt.html
http://www.existenzgruender.de/
https://www.gruenderplattform.de/
https://www.fuer-gruender.de/
https://www.gruenderkueche.de/
https://www.deutsche-startups.de/
https://genossenschaften.de/de/
https://www.businessinsider.de/gruenderszene/
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Einen Schwerpunkt auf Videos setzt Venture TV und somit stehen Interviews im Vor-
dergrund, Tipps von international erfolgreichen Gründern, Spezialinfos aus Experten-
gesprächen, Startup-Reports per Clips (The Media Group, Willingen): 
Website: venturetv.de 

Förderland hat eine besondere Stärke bei der Behandlung von rechtlichen und admi-
nistrativen Themen rund um die Gründung, diese Expertise erklärt sich möglicherweise 
daraus, dass hier ein etablierter Fachverlag der Anbieter der Website ist (WEKA ME-
DIA, Kissing): 
Website: www.foerderland.de 

Hinter dem Gründerportal Deutschland startet steht ein Expertennetzwerk, das sich 
als unabhängiges Kompetenzzentrum für kleine und mittlere Unternehmen sowie für 
Existenzgründer sieht. Die Bratungsschwerpunkte sind Fördergelder, subventionierte 
Finanzierungen und Unterstützung aus der Arbeitslosigkeit (EWD Expertennetzwerk 
Deutschland GmbH, Köln): 
Website: www.deutschland-startet.de/impressum/ 

Selbststaendig.de ist ein werbefinanziertes Informationsportal für Existenzgründer 
und Selbstständige. Hier findet man Artikel und Hilfestellungen – z. B. Vorlagen und 
Muster – zu Themen rund um die vorbereitende Planung und Realisierung eines Grün-
dungsvorhabens. Die besondere Stärke des Portals ist die umfangreiche Sammlung 
von >Geschäftsideen. 
Website: www.selbststaendig.de 

Die ExistenzStand GmbH ist ein überregional tätiger AZAV-zertifizierter Bildungsträ-
ger, spezialisiert in der Begleitung von Existenzgründern auf dem Weg in die Selbstän-
digkeit, die vom Arbeitsamt gefördert werden kann. Aber auch wenn man keinen 
Coach sucht, ist ein Blick auf die Website hilfreich und informativ. 
Website: existenzstand.de/ 

Impressumspflicht auf Webseiten 

www.gesetze-im-internet.de/tmg/__5.html 
www.gesetze-im-internet.de/tmg/__6.html 

 

https://venturetv.de/
https://www.foerderland.de/
http://www.deutschland-startet.de/impressum/
https://www.selbststaendig.de/
https://existenzstand.de/
https://www.gesetze-im-internet.de/tmg/__5.html
https://www.gesetze-im-internet.de/tmg/__6.html
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15 Fachkontakte/-informationen 

Branchenverbände 

VDB – Physiotherapieverband e. V. 

Am Spreebord 9e, 10589 Berlin 
Telefon: 030/36 70 00 00 
E-Mail: bv@vdb-physiotherapieverband.de 
Website: bv@vdb-physio.de 

Der VDB ist der Berufs- und Wirtschaftsverband der Selbstständigen in der Physiothe-
rapie. Landesverbände: 
Website: vdb-physio.de/ueber-uns/landesverbaende/ 

Deutscher Verband für Physiotherapie – (ZVK) e. V. 

Deutzer Freiheit 72-74, 50679 Köln 
Telefon: 0221/98 10 27-0 
E-Mail: info@physio-deutschland.de 
Website: www.physio-deutschland.de/der-bundesverband/wir-ueber-uns.html 

Landesverbände: 
Website: www.physio-deutschland.de/der-bundesverband/die-landesverba-

ende.html 

Verband Physikalische Therapie 

Vereinigung für die physiotherapeutischen Berufe (VPT) e. V. 
Hofweg 15, 22085 Hamburg 
Telefon: 040/22 72 32 22 
E-Mail: info@vpt.de 
Website: www.vpt.de/ 

Landesgruppen: 
Website: www.vpt.de/?id=43 

Bundesverband selbstständiger Physiotherapeuten – IFK e. V. 

Gesundheitscampus-Süd 33, 44801 Bochum 
Telefon: 0234/9 77 45-0 
E-Mail: ifk@ifk.de 
Website: www.ifk.de/verband/aktuell 

Regional: 
Website: www.ifk.de/verband/verband/ueber-uns/regionalausschuesse/ 

Weiterbildung 

VPT Akademie 

Stauferstraße 13, 70736 Fellbach-Schmiden 
Telefon: 0711/48 90 90-70 
E-Mail: info@vpt-akademie.de 
Website: fortbildung.vpt-bw.de/ 
 
 

mailto:bv@vdb-physiotherapieverband.de
mailto:bv@vdb-physio.de
https://vdb-physio.de/ueber-uns/landesverbaende/
mailto:info@physio-deutschland.de
https://www.physio-deutschland.de/der-bundesverband/wir-ueber-uns.html
https://www.physio-deutschland.de/der-bundesverband/die-landesverbaende.html
https://www.physio-deutschland.de/der-bundesverband/die-landesverbaende.html
mailto:info@vpt.de
http://www.vpt.de/
http://www.vpt.de/?id=43
mailto:ifk@ifk.de
http://www.ifk.de/verband/aktuell
https://www.ifk.de/verband/verband/ueber-uns/regionalausschuesse/
mailto:info@vpt-akademie.de
http://fortbildung.vpt-bw.de/
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Rhein-Kolleg | Aus- und Fortbildungszentrum 

An der Alten Eiche 10, 53340 Meckenheim 
Telefon: 02225/9 21 90  
E-Mail: info@rhein-kolleg.de 
Website: www.rhein-kolleg.de 

Physio-Akademie gGmbH 

Wremer Specken 4, 27639 Wurster Nordseeküste 
Telefon: 04705/ 95 18-0 
E-Mail: info@physio-akademie.de 
Website: www.physio-akademie.de 

Zulassung 

Jeder Anbieter von Heilmitteln bedarf einer Zulassung nach § 124 SGB V. Der Zulas-
sungsantrag ist bei der zuständigen Landesvertretung zu stellen. Alle Einzelheiten 
über die Zulassung, Formulare zum Downloaden finden hier: 

Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) 

Askanischer Platz 1, 10963 Berlin 
Telefon: 030/2 69 31-0 
E-Mail: info@vdek.com 
Website: www.vdek.com 
 www.vdek.com/vertragspartner/heilmittel/index.htm 

AOK-Bundesverband 

Rosenthaler Straße 31, 10178 Berlin 
Telefon: 030/3 46 46-0 
Website: www.aok-bv.de 
 www.aok-gesundheitspartner.de/bund/arztundpraxis/ 

Internetplattform 

„physio.de“ ist ein Informationsdienst im Internet, speziell für Physiotherapeut/innen. 
Dort finden sich Informationen – von Gesetzen, Richtlinien, Rahmenempfehlungen und 
dem Rahmenvertrag über Foren zum Thema Selbstständigkeit bis hin zu Preislisten, 
Firmen- und Produktverzeichnissen, Literaturempfehlungen und Fortbildungsübersich-
ten. 

Website: www.physio.de 

Kongresse/Fachmessen 

Kongresse und Fachmessen sind wichtige Plattformen für Geschäftskontakte. Die Ter-
mine werden langfristig geplant, können aber kurzfristigen Änderungen unterliegen. 
Aktuelle Informationen dazu finden Sie bei der AUMA, dem Spitzenverband der Mes-
sewirtschaft. 

Website: www.auma.de/de/ausstellen/messen-finden 

Fachzeitschriften/Fachliteratur (Auswahl) 

Unter „Aktuelles“/Literaturbesprechung bietet der Verband Physikalische Therapie 
(VTP) auf seiner Website eine große Auswahl von Literaturvorschlägen (mit Bespre-
chungen) an: 

Website: www.vpt.de/index.php?id=30 

mailto:info@rhein-kolleg.de
http://www.rhein-kolleg.de/
mailto:info@physio-akademie.de
http://www.physio-akademie.de/
mailto:info@vdek.com
http://www.vdek.com/
http://www.vdek.com/vertragspartner/heilmittel/index.htm
http://www.aok-bv.de/
http://www.aok-gesundheitspartner.de/bund/arztundpraxis/verordnungen/index.html
http://www.physio.de/
http://www.auma.de/de/ausstellen/messen-finden
http://www.vpt.de/index.php?id=30
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Weitere Literaturnachweise gibt es unter: www.physio.de/buch/ 

Berufsgenossenschaft 

Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten, für angestellte Mitarbeiter obligato-
risch: 

Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege 

Pappelallee 33/35/37, 22089 Hamburg 
Telefon: 040/2 02 07-0 
E-Mail: Webmaster@bgw-online.de 
Website: www.bgw-online.de 

Franchising 

Beim Franchising nutzt der Existenzgründer einen im Markt mehr oder weniger bereits 
eingeführten Namen, ein Geschäftskonzept sowie weitere Serviceleistungen des Fran-
chisegebers gegen Entgelt. Dabei bleibt der Franchisenehmer selbstständiger Ge-
schäftsmann. (Informationen und Adressen von Franchiseanbietern siehe Gründer-
INFO 120 „Franchising“.) 

Spezielle Auskünfte zu System und Recht des Franchising sowie Hinweise auf seriöse 
Franchise-Anbieter in Ihrer Branche erhalten Sie von: 

DFV – Deutscher Franchise-Verband e. V. 

Luisenstraße 41, 10117 Berlin 
Telefon: 030/27 89 02-0 
E-Mail: info@franchiseverband.com 
Website: www.franchiseverband.com/aktuelles-erfahren 

Die Online-Plattform FranchisePORTAL.de bietet eine Navigationshilfe für Interessen-
ten einer Franchise-Gründung: 

Website: www.franchiseportal.de 

 

https://www.physio.de/buch/
mailto:Webmaster@bgw-online.de
http://www.bgw-online.de/
mailto:info@franchiseverband.com
https://www.franchiseverband.com/aktuelles-erfahren
https://www.franchiseportal.de/
http://www.franchiseportal.de/
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zen sowie der Übersetzung vorbehalten. Verbreitung und jede Art der gewerblichen 
Verwertung bedürfen der Genehmigung durch den Herausgeber. Zuwiderhandlungen 
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